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Zusammenfassung 

Seit 2005 ist die Deutsche Post dazu verpflichtet, Kunden und Wettbewerbern einen 

diskriminierungsfreien Netzzugang zu gewähren. Die Ausgestaltung und Preise des 

Netzzugangs sind wichtig für die Entwicklung des Wettbewerbs. In Deutschland gewinnt 

der auf Netzzugang basierende Konsolidierungswettbewerb zunehmend an Bedeutung. 

Diese Studie steht untersucht die Rolle der Konsolidierer im deutschen Postmarkt. 

Ziel der Studie ist es, Implikationen für die deutsche Regulierungspraxis und den Wett-

bewerb im Postmarkt zu diskutieren. Dazu wird zunächst die Entwicklung des Konsoli-

dierungswettbewerbs in Deutschland und die Ausgestaltung und Nutzung des Netzzu-

gangs im internationalen Vergleich mit Belgien, Frankreich, Großbritannien und den 

USA betrachtet. Anschließend wird die Rolle von Konsolidierern im deutschen Post-

markt dargestellt und die erwarteten Effekte des Netzzugang und der Konsolidierung 

anhand beobachtbarer Entwicklungen diskutiert. 

Der Anteil der konsolidierten Sendungsmenge ist seit der Netzzugangsverpflichtung 

stetig gestiegen und erreichte 2011 ein ähnliches Volumen, wie das der durch Wettbe-

werber direkt zugestellten Sendungen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist neben dem 

diskriminierungsfreien Zugang für Konsolidierer auch die stufenweise und deutliche 

Erhöhung der Teilleistungsrabatte und die sukzessive Senkung der Mindestmengen der 

Deutschen Post seit der vollständigen Marktöffnung 2008. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die DPAG einen relativ weitgehenden Zu-

gang zu ihrem Netz gewährt. Die Netzzugangspreise der DPAG liegen bei Werbesen-

dungen auf einem relativ niedrigen Niveau und bei anderen Briefsendungen im Durch-

schnitt der betrachteten Länder. Die Nutzung von Teilleistungen und Netzzugang ist in 

Deutschland mittlerweile ähnlich stark ausgeprägt wie in anderen europäischen Staa-

ten. 

Positive Effekte von Konsolidierung auf die Gesamtsendungsmenge lassen sich für 

Deutschland nicht belegen, allerdings profitieren Versender direkt durch den höheren 

Anteil konsolidierter Sendungen an der Gesamtsendungsmenge: Einerseits können 

mehr Versender von geringeren Preisen durch (zusätzliche) Rabatte profitieren, ande-

rerseits erhöhen Konsolidierer durch ihre Beratungstätigkeit die Transparenz im Markt 

und senken dadurch die Such- und Transaktionskosten. 

Die positive Entwicklung des Konsolidierungswettbewerbs scheint bisher klar zu Lasten 

des Zustellwettbewerbs zu gehen. Dies ist insofern problematisch, als dass die aktive 

Förderung des Netzzugangs durch die DPAG (durch niedrigere Teilleistungsentgelte) 

als Reaktion auf den Zustellwettbewerb diesen verdrängen könnte. Daher erscheint 

eine Verschärfung der Ex-post-Aufsicht angeraten, bspw. durch eine im Postgesetz 

verankerte, explizite Vorlagepflicht der DPAG von Teilleistungsverträgen und Kostenun-

terlagen bei Veränderungen der Teilleistungsentgelte und -konditionen. 
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Summary 

Since 2005, Deutsche Post is obliged to grant non-discriminatory network access for 

customers and competitors. Conditions and pricing of the network access products are 

important for the development of competition. In Germany, competition based on con-

solidation increasingly gains in importance. This study analyses the role of consolida-

tors in the German postal market. 

The purpose of this study is to discuss implications for the German regulatory practice 

and competition in letter post markets. Initially, the study draws the development of 

competition based on consolidation in Germany and provides an international compari-

son with Belgium, France, Great Britain and the US with respect to the conditions, pric-

ing and use of network access services. Afterwards, the role of consolidators in the 

German postal market is analyzed. Finally, the expected effects of network access and 

consolidation based on observable developments are discussed. 

The share of consolidated mail volume in Germany has constantly increased since the 

introduction of access obligation in 2005. In 2011, consolidated mail volume reached a 

similar volume as the mail delivered by end-to-end-competitors. In addition to the non-

discriminatory access for consolidators, a successive and significant increase of access 

discounts and a gradual decrease of the required minimum volume since the full market 

liberalization in 2008 are essential for this development. 

The international comparison shows that DPAG provides relatively broad access to their 

network. The access prices of DPAG are on a relatively low level for advertising mail 

and on an average level for transaction mail in comparison to the considered countries. 

Today, the usage of access services in Germany is similar developed as in other Euro-

pean countries. 

Positive effects of consolidation on total letter post volume cannot be proved for Ger-

many but customers directly benefit from the higher share of consolidated mail in total 

letter post volume: on the one hand, more customers can benefit from lower prices due 

to (additional) discounts. On the other hand, consolidators increase the transparency in 

the market due to consultancy services which yield lower search and transaction cost. 

The positive development of competition based on consolidation seems to be to the 

detriment of end-to-end-competition. This could be problematic insofar as the active 

promotion of network access products and low access prices offered by DPAG since 

2008 could be seen as a predatory strategy against end-to-end-competitors. Therefore, 

we advise for a tighter ex-post-control of changes in access prices and conditions, e.g. 

an explicit legal obligation for DPAG to disclose contracts and cost data. 



  Netzzugang im Briefmarkt  1 

1 Einleitung 

Seit 1997 sind marktbeherrschende Unternehmen nach § 28 PostG dazu verpflichtet, 

anderen Unternehmen auf Nachfrage „Teile der von ihm erbrachten Beförderungsleis-

tungen gesondert anzubieten, sofern ihnen dies wirtschaftlich zumutbar ist.“ Die Zu-

gangsverpflichtung wurde 2000 erstmals durch die Bundesnetzagentur durchgesetzt 

und die Deutschen Post AG (DPAG) verpflichtet Geschäftskunden Zugang zu Teilleis-

tungen zu gewähren. Im Jahr 2005 wurde die Zugangsverpflichtung durch eine Ent-

scheidung des Bundeskartellamts ausgeweitet, die es Konsolidierern ermöglichte, das 

Zustellnetz der DPAG zu nutzen. Seit 2005 wurden die Rabatte für Teilleistungen durch 

die DPAG freiwillig und signifikant erhöht. Sie liegen heute weit über den ursprünglich 

von der Bundesnetzagentur (BNetzA) angeordneten Rabatten. Durch die Möglichkeit zu 

günstigen Konditionen Zugang zum Zustellnetz der DPAG zu erhalten, wuchs der Anteil 

der konsolidierten Sendungsmenge seitdem stetig an.  

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Frage, welche Rolle Konsolidierer im Postmarkt 

spielen. Dazu werfen wir zunächst einen Blick auf die Entwicklung des Netzzugangs 

und Konsolidierungswettbewerbs in Deutschland und betrachten den Netzzugang im 

internationalen Vergleich bzgl. seiner Ausgestaltung und Nutzung. Die Ausgestaltung 

des Netzzugangs sowie die Höhe der Netzzugangsentgelte bestimmen unmittelbar die 

Möglichkeiten von Konsolidierern, ihre Produkte anzubieten und im vorgelagerten Markt 

im Wettbewerb zu agieren. Darauf aufbauend werden mögliche Implikationen für die 

deutsche Regulierungspraxis und den Wettbewerb im deutschen Postmarkt diskutiert. 

Dabei beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage, ob eine Erweiterung des Netz-

zugangs in Deutschland sinnvoll ist. 

In Kapitel 2 werden zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten erläutert und die unter-

schiedlichen Netzzugangsprodukte im deutschen Postmarkt beschrieben und vonei-

nander abgegrenzt. Ferner werden die Entwicklung und die Rahmenbedingungen des 

Wettbewerbs im deutschen Postmarkt dargestellt. Dies beinhaltet auch eine Beschrei-

bung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Wettbewerbern und deren Bedeu-

tung im Markt. In Kapitel 3 erfolgt ein internationaler Vergleich des Netzzugangs in 

Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und den USA. Dargestellt werden die 

Netzzugangsprodukte, ihre Anforderungen und Preise sowie die Nutzung des Netzzu-

gangs. In Kapitel 4 wird die Rolle der Konsolidierer im deutschen Postmarkt untersucht. 

Dazu werden zunächst die Tätigkeiten genauer analysiert und anschließend erwartete 

Effekte der Konsolidierung auf den Wettbewerb den tatsächlichen Entwicklungen ge-

genübergestellt. In Kapitel 5 erfolgt eine abschließende Bewertung, bei der – aufbauend 

auf den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel – die Fragen diskutiert werden, ob eine 

Erweiterung des bestehenden Netzzugangs sinnvoll oder eine Anpassung der derzeiti-

gen Regulierungspraxis notwendig ist. 
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2 Netzzugang und Wettbewerb 

2.1 Definition von Netzzugang und Teilleistungen 

Die Definition der Begriffe Netzzugang und Teilleistung ist in der wissenschaftlichen 

Literatur wie auch in der internationalen Praxis nicht eindeutig. Daher definieren wir 

zunächst  diese Begriffe für die vorliegende Studie. 

Unter Teilleistung werden in Deutschland gemäß einem Urteil des BVerwG in 2009 

folgende derzeitig von der Deutschen Post angebotene Produkte verstanden:1 

Abbildung 1 Teilleistungsprodukte in Deutschland 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des Urteils des 6. Senats vom 20. Mai 2009 – BVerwG 6 C 14.08. 

Im Rahmen dieser Studie umfasst der Begriff Teilleistung alle postvorbereitenden Tä-

tigkeiten wie beispielsweise die Freimachung der Sendungen oder eine nur geringfügi-

ge Vorsortierung von Briefen. Damit geht der Begriff Teilleistung über den in dieser 

Studie verwendeten Netzzugangsbegriff hinaus. Gemäß unserer Definition erfordert 

Netzzugang , bereits eine erhebliche Vorleistung seitens des Einlieferers. 

Sinnvoll kann ein Netzzugang nur an den Netzknoten (Briefzentren und Zustellstütz-

punkten) des Incumbents geschaffen werden. Abbildung 2 zeigt eine stilisierte Wert-

schöpfungskette für Briefnetze. 

                                                
 1  Vgl. Urteil des 6. Senats vom 20. Mai 2009 – BVerwG 6 C 14.08. 
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Abbildung 2 Wertschöpfungskette für Briefnetze 

 

 

 
Quelle:  Eigene Darstellung. 

Briefzentren dienen sowohl als Abgangs-BZ (BZA) zur Sortierung von Sendungen nach 

ihrer Zielregion sowie als Eingangs-BZ (BZE) zur Sortierung eingegangener Sendungen 

auf Zustellstützpunkte, –bezirke, und/oder auf Gangfolge. An den Zustellstützpunkten 

(ZSP) beginnen die Post-Zusteller ihre Tätigkeit, um Sendungen in ihrem Zustellbezirk 

zu verteilen.  

In dieser Studie umfasst der Begriff Netzzugang Sendungen, die mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

− Zugangspunkt: mindestens BZA 

− Erhebliche Vorsortierung: mindestens Vorsortierung auf die ersten zwei Stellen 

der PLZ 
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2.2 Entwicklung von Zustellwettbewerb und Netzzugang in Deutschland 

Abbildung 3 Deutschland: Marktanteil Zustellwettbewerb und Konsolidierung  

(lizenzpflichtiger Bereich) nach Sendungsmenge (1999-2011) 

 

 

 
Quellen: Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur (2013a), Bundesnetzagentur (2013 b), 

Bundesnetzagentur (2012a), Bundesnetzagentur (2009) und Bundesnetzagentur (2007). 

Die Entwicklung von Zustellwettbewerb in Deutschland 

Die schrittweise Öffnung des Briefmarktes in Deutschland begann 1998 mit der Absen-

kung der Gewichts- und Preisgrenzen des reservierten Bereichs auf 200g für eine Ein-

zelsendung und das Fünffache des am 31. Dezember 1997 gültigen Standardtarifs für 

einen 20g-Brief.2 Zusätzlich durften Wettbewerber Briefe mit identischem Inhalt und 

einer Mindesteinlieferungsmenge von 50 Stück bereits ab 50g befördern sowie mit der 

so genannten „D-Lizenz“ höherwertige Briefdienstleistungen ohne Gewichts- und Preis-

begrenzung erbringen (z.B. Dienste mit garantierter Übernachtzustellung und Dienste 

mit Sendungsverfolgung). 

Die nächsten Marktöffnungsschritte folgten in den Jahren 2003 und 2006. 2003 sanken 

die Preis- und Gewichtsgrenzen der gesetzlichen Exklusivlizenz auf 100g und das Drei-

fache des Standardtarifs für einen 20g-Brief ab, 2006 auf 50g sowie den zweieinhalbfa-

chen Preis. Die Ausnahmen für inhaltsgleiche Sendungen sowie höherwertige Brief-

dienste blieben während dieser Zeit bestehen. Der Zustellwettbewerb im lizenzpflichti-

gen Marktbereich ist seitdem stetig gewachsen. Zwischen 1999 und 2007 stieg der 

                                                
 2  § 51 PostG vom 22. Dezember 1997. 
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Marktanteil der Zustellwettbewerber nach Sendungsmenge von 1,2 Prozent auf 

9,3 Prozent.3 

Zum 1. Januar 2008 wurde mit dem Wegfall der Exklusivlizenz der deutsche Briefmarkt 

vollständig für den Wettbewerb geöffnet. Der Marktanteil der Zustellwettbewerber sank 

2008 jedoch auf 8,1 Prozent. Gründe hierfür sind neben der Wirtschaftskrise zum einen 

die Einführung des branchenspezifischen Mindestlohns und zum anderen die einseitige 

Mehrwertsteuerbefreiung für die Deutsche Post AG (DPAG).4 Im Jahr 2011 erzielte der 

Zustellwettbewerb einen Marktanteil nach Sendungsmenge von 10,6 Prozent.5 Die 

größten Zustellwettbewerber der DPAG sind TNT Post und einige regional tätige Zu-

stelldienste, wie z.B. PIN Mail, Arriva, Citipost und Citymail. 

Die Entwicklung von Netzzugang in Deutschland 

Seit Verabschiedung des Postgesetzes im Jahre 1997 ist ein auf dem deutschen Brief-

markt tätiges und dort marktbeherrschendes Unternehmen dazu verpflichtet, auf Nach-

frage „Teile der von ihm erbrachten Beförderungsleistungen gesondert anzubieten, so-

fern ihm dies wirtschaftlich zumutbar ist.“6 Der Zugang von Kunden zu so genannten 

Teilleistungen der DPAG wurde erstmals durch die Beschlusskammer 5 der Bundes-

netzagentur (BNetzA) in 2000 durchgesetzt.7 Die DPAG wurde verpflichtet, bereits vor-

bereitete Brief- und Infopostsendungen zu von der BNetzA festgelegten Konditionen 

anzunehmen, deren Weiterverarbeitung und Zustellung zu übernehmen und im Gegen-

zug für die Vorbereitung der Sendungen einen Rabatt zu gewähren. Dies galt auch für 

Sendungen, die damals eigentlich in den Bereich der Exklusivlizenz der DPAG fielen, 

solange sie nicht gewerbsmäßig erbracht wurden.8 Kunden können seitdem Brief- und 

Infopostsendungen in Briefzentren (BZA und BZE) der DPAG einliefern.9 

Konsolidierern verweigerte die DPAG jedoch weiterhin den Zugang zu und die Gewäh-

rung von Rabatten für diese Teilleistungen mit der Begründung, dass die gewerbsmä-

ßigen Tätigkeiten der Abholung, des Transports und der Sortierung in den Bereich der 

Exklusivlizenz der DPAG fallen. Erst im Jahr 2005 untersagte das Bundeskartellamt der 

DPAG, Konsolidierern den Zugang zu solchen Teilleistungen zu verweigern. Hierdurch 

fand eine Ungleichbehandlung von Einlieferern statt, für die keine sachliche Rechtferti-

                                                
 3  Wettbewerber stellten im Jahr 2010 knapp 1,7 Mrd. der insgesamt 16,400 Mrd. Briefsendungen im 

lizenzpflichtigen Bereich in Deutschland selbst zu; vgl. Bundesnetzagentur (2012a): S. 136f.  
 4  Vgl. Bundesnetzagentur (2009): S. 41. 
 5  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 113. 
 6  § 28 PostG vom 22. Dezember 1997. 
 7  Vgl. dazu die folgenden Beschlüsse der Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur: BK 5a-00/065, 

BK 5a-00/110, BK 5a-00/ 112, BK 5a-00/113, BK 5a-00/114 sowie BK 5a-01/004. 
 8  Mit Wettbewerbern hatte die DPAG damals nur Teilleistungsverträge für Sendungen oberhalb der 

Gewichtsgrenze der Exklusivlizenz geschlossen. 
 9  Das Grundprodukt Infopost beinhaltet bereits die Einlieferung der Sendungen bei einem BZA, wes-

halb dieses Produkt von der BNetzA nicht als Teilleistung angesehen wird; vgl. Beschluss der Bun-
desnetzagentur, BK 5a-01/004, S. 22. Der Antrag auch Zugang zu Zustellstützpunkten zu erhalten, 
wurde 2007 von der Bundesnetzagentur abgewiesen und vom Verwaltungsgericht Köln bestätigt; vgl. 
Bundesnetzagentur (2007): S. 75. 
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gung vorlag.10 Die Verpflichtung der DPAG zur Gewährung von Netzzugang auch für 

Konsolidierer wurde kurz darauf durch einen Beschluss des OLG Düsseldorf bestä-

tigt.11 Die DPAG gewährte daraufhin Konsolidierern einen Teilleistungszugang, der 

jedoch zum Teil von den für Kunden geltenden Bestimmungen abwich.12 Im Jahr 2005 

betrug das konsolidierte Sendungsvolumen gerade einmal 29 Mio. Sendungen (weniger 

als 0,2 Prozent der gesamten Sendungsmenge). Im Jahr 2008 entschied der Europäi-

sche Gerichtshof, dass ein Anbieter von Universalpostdienstleistungen Konsolidierern 

die gleichen Sondertarife und Bedingungen einräumen muss wie Geschäftskunden, um 

die Grundsätze der Transparenz und Nichtdiskriminierung zu beachten.13 Im selben 

Jahr wurden bereits etwa 1,2 Mrd. Sendungen konsolidiert bei der Deutschen Post auf-

geliefert. 

Im Jahr 2011 lieferten Konsolidierer 10,2 Prozent der gesamten Sendungsmenge bei 

der Deutschen Post auf. Damit wurden nahezu gleich viele Sendungen durch Wettbe-

werber selbst zugestellt wie konsolidiert bei der Deutschen Post eingeliefert (jeweils ca. 

1,7 Mrd.), obwohl der Netzzugang für Wettbewerber und Konsolidierer erst seit 2005 

existiert.14 Als Konsolidierer sind vor allem die zu TNT Post Deutschland gehörende 

PostCon, die zu Francotyp-Postalia gehörende Freesort sowie Deutsche Post InHaus 

Services GmbH15, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Post, tätig. 

2.3 Geschäftsmodelle von Wettbewerbern 

2.3.1 Zustellwettbewerber 

Das Geschäftsmodell der Zustellwettbewerber zeichnet sich dadurch aus, dass sie über 

ein eigenes Netzwerk für die Zustellung der Sendungen an die Empfänger verfügen. 

Zustellwettbewerber bieten also eine Ende-zu-Ende-Dienstleistung an: Vom Versender 

bis zum Empfänger ist die gesamte postalische Wertschöpfungskette abgedeckt. Aller-

dings ist es bisher keinem dieser Wettbewerber gelungen, ein flächendeckendes, d. h. 

deutschlandweites Zustellnetz aufzubauen.  

Zustellwettbewerber haben in der Regel eigene lokale oder (über-)regionale Zustellnet-

ze und übergeben Sendungen für andere Gebiete zur Zustellung an andere Dienstleis-

                                                
 10  Vgl. dazu Beschluss B 9 - 55/03 der 9. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes vom 11. Februar 

2005. 
 11  Vgl. dazu Beschluss VI – Kart 3/05 (V) des 1. Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 

13. April 2005. 
 12  Die Abweichungen betrafen nicht die festgelegten Entgelte (bzw. Rabatte), sondern vielmehr die Ein-

lieferungsbedingungen. Vgl. dazu Urteil der 1. Kammer des Europäischen Gerichtshofes in den ver-
bundenen Rechtssachen C-287/06 bis C-292/06 vom 6. März 2008 sowie beispielsweise der Be-
schluss BK 5b-04/129 der Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur. 

 13  Vgl. dazu Urteil der 1. Kammer des Europäischen Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen 

C-287/06 bis C-292/06 vom 6. März 2008. 
 14  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 
 15  Die Konsolidierungsleistungen der zur Deutschen Post gehörenden Williams Lea Deutschland GmbH 

werden seit 2012 durch die Deutsche Post In Haus Services GmbH angeboten. 
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ter (Deutsche Post oder andere Zustellwettbewerber). Sie stellen Sendungen in ihren 

regionalen Zustellgebieten in der Regel am Tag nach der Einlieferung zu (E+1). Wird 

die Sendung an einen anderen Dienstleister übergeben, liegt die Regellaufzeit meist bei 

E+2. 

Zustellwettbewerber holen die Sendungen in der Regel ab einem Sendungsvolumen 

von 50 Stück direkt beim Kunden ab. Diese Leistung wird ab einer gewissen Sen-

dungsmenge pro Tag ohne Aufpreis angeboten. Alternativ können Kunden mit zu ge-

ringer Menge die Sendungen auch beim Dienstleister einliefern. Einige Zustellwettbe-

werber haben zudem damit begonnen, Briefkästen aufzustellen. Sie zielen damit auf 

kleine Geschäfts- und auch Privatkunden mit geringer Sendungsmenge. Briefkästen 

von Zustellwettbewerbern sind vor allem in Industriegebieten, Geschäftszentren oder 

dicht besiedelten Orten zu finden. 

Die Zielgruppe der Zustellwettbewerber besteht aus Geschäftskunden aller Größen-

klassen – von Freiberuflern und Kleinstunternehmen bis zu mittelständischen und gro-

ßen Unternehmen. Dabei hängt es von der Kapazität und Leistungsfähigkeit eines An-

bieters ab, ob er größere Unternehmen akquirieren kann. 

Zustellwettbewerber bieten meist das gesamte Leistungsspektrum an, das auch die 

Deutsche Post ihren Kunden bietet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Transaktionssen-

dungen, die Zustellwettbewerber oft günstiger anbieten als die Deutsche Post. Sie ori-

entieren sich dabei meist an den Gewichts- und Formatabgrenzungen der Deutschen 

Post. Oft bieten sie auch Infopost und Pakete an, letztere werden jedoch oft zur Zustel-

lung an einen Paketdienstleister übergeben. Der Sendungsdruck wird zunehmend auch 

von Zustellwettbewerbern angeboten, meist in Kooperation mit einem Lettershop. 

Auf dem deutschen Briefmarkt existieren einige überregionale Verbünde von Zustell-

wettbewerbern (z.B. Mail Alliance und P2), die Sendungen für ihr jeweiliges Zustellge-

biet miteinander austauschen. Die regionalen Partner in diesen Zustellverbünden haben 

Gebietsschutz vereinbart. Für die Zustellung der Sendungen erhält der Zustellpartner 

ein Entgelt, das die Verbundpartner in Verhandlungen untereinander festgelegt haben. 

Die Höhe dieses Zustellentgelts kann, muss aber nicht für alle Partner gleich sein. 

2.3.2 Konsolidierer 

Im Gegensatz zu Zustellwettbewerbern verfügen Konsolidierer nicht über eine eigene 

Zustellinfrastruktur. Konsolidierer sammeln Sendungen unterschiedlicher Kunden ein, 

bündeln diese und sortieren sie nach den Vorgaben des Zustelldienstleisters, bei dem 

sie zur Zustellung an den Empfänger eingeliefert werden. Konsolidierer übernehmen 

also postvorbereitende Tätigkeiten und die Sortierung; die Zustellung erfolgt durch ei-

nen Zustellpartner. Durch die Bündelung vieler kleiner Teilmengen kann der Konsolidie-

rer beim Zustellpartner höhere Rabatte erreichen als viele Versender selbst mit ihren 

Mengen. Einen Teil dieser Rabatte geben Konsolidierer (meist in Form einer Gutschrift) 
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an die Versender weiter. Im Fokus von Konsolidierern stehen alle Geschäftskunden. 

Typischerweise sind die Kunden von Konsolidierern kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit mindestens 100 bis 250, und durchschnittlich  1.000 bis 5.000 Sendungen 

pro Einlieferung.16 

Konsolidierer übernehmen auf Kundenwunsch auch die Produktion der Sendungen. 

Dies ist besonders effizient, da die Sendungen in diesem Fall bereits in der Sortierrei-

henfolge ausgedruckt werden können und somit ein Arbeitsschritt entfällt. Ebenfalls 

können Konsolidierer weitere postvorbereitende Tätigkeiten wie Frankierung der Sen-

dungen oder das Aufbringen von Barcodes durchführen. Alle Sendungen werden bei 

der Ankunft im Sortierzentrum des Konsolidierers nach Art und Anzahl erfasst. Versen-

der erhalten monatlich eine Dokumentation ihrer Sendungsströme. 

Alle drei großen in Deutschland tätigen Konsolidierer (Deutsche Post In Haus Services 

GmbH, PostCon und freesort) arbeiten in der Zustellung mit der Deutschen Post zu-

sammen. Die Sendungen werden noch am gleichen Tag der Abholung vom Kunden 

beim Zustelldienstleister eingeliefert und bei Übergabe an die Deutsche Post mit dem 

Laufzeitziel E+1 zugestellt. PostCon und freesort bieten darüber hinaus auch die Zustel-

lung durch andere Zustellpartner an. Bei Übergabe der Sendungen an Zustellwettbe-

werber kann sich die Regellaufzeit auf bis zu E+3 erhöhen. 

2.4 Teilleistungsprodukte der Deutschen Post und deren Nutzung 

2.4.1 Teilleistungsprodukte der Deutschen Post 

Seit dem Jahr 2000 muss die Deutsche Post Rabatte für die Einlieferung von bereits 

vorbereiteten Briefsendungen in ein Briefzentrum (BZA und BZE) sowie für die Einliefe-

rung von bereits vorbereiteten Infopostsendungen in ein BZE gewähren. Im Jahr 2005 

wurde dieser Netzzugang auch Wettbewerbern und Konsolidierern ermöglicht. Ein An-

trag auf Zugang zu den Zustellstützpunkten der Deutschen Post wurde von der Bun-

desnetzagentur in 2007 abgewiesen und vom Verwaltungsgericht Köln bestätigt.17 

Bei der Auflieferung von Brief- und Infopostsendungen werden Rabatte für die Vorsor-

tierung, Bündelung und Freimachung der Sendungen sowie für das Sendungsvolumen 

pro Auflieferung gewährt. Alle Sendungen, für die Teilleistungsrabatte gewährt werden, 

müssen maschinenlesbar und freigemacht sein und eine produktabhängige Mindest-

menge nicht unterschreiten. Voraussetzung für die Annahme von Sendungen an einem 

BZA der DPAG ist ihre Vorsortierung nach Leitregionen (die ersten beiden Ziffern der 

PLZ). Beim BZE können dagegen nur Sendungen eingeliefert werden, die an Empfän-

ger innerhalb der Leitregion des BZE gerichtet sind.18 Zudem können Kunden durch 

                                                
 16  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
 17  Vgl. Bundesnetzagentur (2007): S. 75, 118-119. 
 18  Vgl. Deutsche Post AG (2011b). 
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Abschluss des „Kooperationsvertrags Brief“ zusätzliche Rabatte von bis zu 13 Prozent 

ab einer Mindestmenge von 25.000 bereits freigemachten Sendungen erzielen. 

Bis zum Ende der Exklusivlizenz Ende 2007 musste die DPAG Entgelte für Teilleistun-

gen vorab durch die Bundesnetzagentur genehmigen lassen. Für die Auflieferung von 

Briefen bei einem BZA wurde ein Rabatt zwischen 3 bis 18 Prozent (in Abhängigkeit der 

Einlieferungsmenge) gewährt, für die Auflieferung von Briefen beim BZE 21 Prozent. 

Seit Beginn des Jahres 2008 beschränkt sich die Preisregulierung für Massensendun-

gen (ab einer Einlieferungsmenge von 50 Stück) und damit auch für Teilleistungszu-

gänge auf eine Ex-post-Kontrolle seitens der Bundesnetzagentur. Zu Beginn des Jah-

res 2008 verbesserte die Deutsche Post die Konditionen für den Teilleistungszugang: 

Einerseits wurden die Rabatte für die Einlieferung von Briefsendungen ins BZA bzw. 

BZE um je 5 Prozentpunkte erhöht und zum anderen die Mindestmengen für Groß- und 

Maxibriefe reduziert. Für die Einlieferung von vorsortierten Sendungen ins Briefzentrum 

Abgang (BZA) konnten die Kunden seitdem einen Rabatt zwischen 8 und 23 Prozent in 

Abhängigkeit von der eingelieferten Sendungsmenge erhalten, für die Einlieferung von 

Sendungen ins Briefzentrum Eingang (BZE) sogar 26 Prozent.19 Die freiwillige Anhe-

bung der Rabatte für die Erbringung von Vorleistungen für Briefsendungen in 2008 wird 

hauptsächlich als Reaktion auf den zunehmenden Zustellwettbewerb gesehen.20 

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen seit dem 

1. Juli 2010 auch Geschäftskundenprodukte der Deutschen Post (Produkte mit einer 

Mindesteinlieferungsmenge von mindestens 50 Stück) der Mehrwertsteuerpflicht (19 

Prozent). Die Deutsche Post reagierte darauf mit einer weiteren Erhöhung der Teilleis-

tungsrabatte um jeweils 12 Prozentpunkte.21 Im Zuge der Portoerhöhung zu Beginn 

des Jahres 2013 hat die Deutsche Post die Teilleistungsrabatte für das Format Stan-

dard um weitere 2 Prozentpunkte erhöht.22 Diese Erhöhung der Teilleistungsrabatte 

diente im Wesentlichen dazu, die allgemeine Portoerhöhung zu kompensieren. Seit 

Januar 2013 gewährt die Deutsche Post die im Folgenden dargestellten Rabatte für 

Teilleistungen bei Briefen. 

                                                
 19  Vgl. Postunion (2009) sowie Deutsche Post AG (2012g). 
 20  Vgl. Dieke / Junk / Zauner (2010): S. 48 und Interview Deutsche Post. 
 21  Vgl. Deutsche Post AG (2011a). 
 22  Vgl. Deutsche Post AG (2011b) und Deutsche Post AG (2013b). 



10 Diskussionsbeitrag Nr. 382  

Tabelle 1 DPAG – Rabatte (in %) für Teilleistungen Brief (Januar 2013)  

Freimachung BRIEF 

Absenderfreistempelung DV-Freimachung 

Mindestumsatz Rabatt Mindestmenge Rabatt 

Mind. EUR 200 Umsatz 1 % Keine 1 % 

 

Kooperationsvertrag Brief *) 

Mindestmenge Rabatt 

Mindestens 25.000 Briefsendungen pro Format pro Einlieferung 12-13 % 

 

BZA BRIEF *) 

Standardbrief Postkarte und Kompaktbrief Groß- und Maxibrief 

Einlieferungsmenge Rabatt Einlieferungsmenge Rabatt Einlieferungsmenge Rabatt 

5.000 - 10.000 22% 5.000 - 10.000 20% 500 - 1.000 20% 

10.001 - 15.000 25% 10.001 - 15.000 23% 1.001 - 2.000 23% 

15.001 - 20.000 29% 15.001 - 20.000 27% 2.001 - 3.000 27% 

20.001 - 25.000 33% 20.001 - 25.000 31% 3.001 - 4.000 31% 

>25.000 37% >25.000 35% >4.000 35% 

 

BZE BRIEF *) 

Standardbrief Postkarte, Kompakt-, Groß- und Maxibrief 

Menge pro Einlieferung Rabatt Menge pro Einlieferung Rabatt 

Mind. 250 40 % Mind. 100 38 % 

*) Inklusive aller Ansprüche auf Entgeltermäßigungen (z. B. 1 % für DV-Freimachung) 

Quellen: Für Freimachung: Deutsche Post AG (2013c), für Kooperationsvertrag Brief: Bundesnetzagentur 
(2006): S. 3588, für BZA Brief und BZE Brief: Deutsche Post AG (2011a), Deutsche Post AG 
(2011b) und Deutsche Post AG (2013b). 

Für die Freimachung von Briefsendungen gewährt die Deutsche Post einen Rabatt von 

1 Prozent. Für die Einlieferung von bereits frankierten und vorsortierten Sendungen bei 

einem BZA gewährt die Deutsche Post zwischen 20 und 37 Prozent Rabatt in Abhän-

gigkeit vom Sendungsformat sowie der Einlieferungsmenge. Für die Einlieferung von 

bereits vorbereiteten Briefen bei einem BZE werden zwischen 38 und 40 Prozent Ra-

batt gewährt. Kunden mit einem Kooperationsvertrag Brief können für die Auflieferung 

von mindestens 25.000 bereits freigemachten Sendungen pro Format bis zu 13 Prozent 

Rabatt erzielen. 

Auch für den Bereich der Infopostsendungen bietet die Deutsche Post Teilleistungen 

an. Seit dem Ende der Exklusivlizenz zu Beginn des Jahres 2008 beschränkt sich auch 

die Preisregulierung für Infopostsendungen auf eine Ex-post-Kontrolle seitens der Bun-

desnetzagentur. Im Bereich Infopost wendet die DPAG auch in ihrer aktuell geltenden 
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Preisliste noch die gleichen Entgeltermäßigungen für die Freimachung (via Freima-

chungsvermerk ZL), Vorsortierung (auf Leitbereich, Leitregion oder Postleitzahl) und 

Einlieferung der Sendungen ins BZE an wie noch zu Monopolzeiten. Die nächste Über-

sicht zeigt die bereits seit 2005 gültigen Tarife für Teilleistungen bei Infopostsendungen. 

Tabelle 2 DPAG – Rabatte (in %) für Teilleistungen Infopost (Januar 2013) 

Freimachung INFOPOST 

Freimachungsvermerk (ZL) Rabatt 

Keine Mindestmenge 1 % 

 

Vorsortierung INFOPOST 

 Bund-Behälterfertigung Palettenfertigung 

Menge pro Einlieferung Leitregion PLZ *) Leitbereich Leitregion 

ab 4.000 2 % 4 % 1 % 3 % 

ab 25.000 3 % 5 % 2 % 4 % 

ab 100.000 4 % 6 % 3 % 5 % 

ab 250.000 5 % 7 % 4 % 6 % 

ab 500.000 7 % 8 % 6 % 7 % 

 

Kooperationsvertrag INFOPOST 

Mindestmenge Rabatt 

Mindestens 100.000 Infopostsendungen pro Einlieferung 
4,7-10,8 % 

Mindestens 1 Mio. Infopostsendungen pro Quartal 

 

BZE INFOPOST 

Mindestmenge Rabatt 

Mindestens 250 Infopostsendungen je Basisprodukt und Leitregion 3 % 

*) Vorsortierung auf PLZ nur bei Infopost-Groß und Infopost-Maxi möglich. 

Die Entgeltermäßigungen für Freimachung, Vorsortierung und BZE-Einlieferung können frei kombiniert 
werden. Die Entgeltermäßigung wird jeweils auf das Bruttoentgelt gewährt. 

Quelle:  Bundesnetzagentur (2006): S. 3593f. sowie für Freimachung: Deutsche Post (2013d), für Vorsor-
tierung: Deutsche Post (2013e), für Kooperationsvertrag: Deutsche Post (2013f), für BZE: Deut-
sche Post (2013g). 

Für die Freimachung von Infopostsendungen mittels Freimachungsvermerk (ZL) ge-

währt die Deutsche Post einen Rabatt von 1 Prozent. Für verschiedene Grade der Vor-

sortierung und Bündelung bzw. Palettierung der Sendungen sind in Abhängigkeit von 

der Einlieferungsmenge zusätzlich bis zu 8 Prozent Rabatt möglich. Zudem können 

Kunden durch Abschluss eines Kooperationsvertrags Infopost zusätzliche Rabatte zwi-

schen 4,7 Prozent und 10,8 Prozent in Abhängigkeit von der Einlieferungsmenge pro 

Aktion (mind. 100.000 Sendungen) sowie der Gesamteinlieferungsmenge pro Kalen-
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dervierteljahr (mind. 1 Mio. Sendungen) erhalten.23 Mit der Einlieferung von Infopost-

sendungen ins BZE ist ein zusätzlicher Rabatt von 3 Prozent verbunden. Vorausset-

zung hierfür ist eine Mindesteinlieferungsmenge von 250 Stück, die bereits auf Leitregi-

on vorsortiert ist.24 

Die Deutsche Post hat seit der vollständigen Marktöffnung zu Beginn des Jahres 2008 

die ursprünglich von der Bundesnetzagentur angeordneten Rabatte mehrfach freiwillig 

erhöht. Inzwischen haben sich die Maximalrabatte auf das Standardporto etwa verdop-

pelt, während das Standardporto selbst konstant blieb und erst im Januar 2013 um 3 

Eurocent auf 0.58 Euro erhöht wurde (eine weitere Erhöhung auf 0,60 Euro ist für 2014 

angekündigt). Zudem senkte die Deutsche Post die Mindesteinlieferungsmengen und 

erhöhte auch hierfür die Rabatte kräftig. Beispielsweise stieg der Rabatt für die Einliefe-

rung von 5.000 Standardsendungen beim BZA von 3 Prozent in 2007 auf 22 Prozent in 

2013 an. Durch diese enorme Erhöhung der Teilleistungsrabatte hat die DPAG den 

Konsolidierungswettbewerb aktiv zu Lasten des Zustellwettbewerbs gefördert. 

2.4.2 Nutzung von Netzzugang 

Bis Ende des Jahres 2004 schloss die DPAG Teilleistungsverträge ausschließlich mit 

Kunden, nicht aber mit Wettbewerbern und Konsolidierern. Erst als 2005 das Bundes-

kartellamt einschritt, wurde der Teilleistungszugang auch Wettbewerbern und Konsoli-

dierern zugänglich gemacht. Seit dieser Öffnung des Netzes für Wettbewerber und 

Konsolidierer ist ein starker Anstieg der Teilleistungsverträge zu beobachten: Während 

zwischen 2000 und 2004 gerade einmal 25 Verträge zwischen der DPAG und Wettbe-

werbern/Konsolidierern geschlossen wurden, stieg die Zahl der Neuverträge mit Wett-

bewerbern/Konsolidierern im Jahr 2005 auf über 200.25 

Die Deutsche Post gestand Wettbewerbern und Konsolidierern jedoch schlechtere Zu-

gangsbedingungen als den Kunden zu. Erst durch ein Urteil des EuGH von 2008 wurde 

die DPAG zur diskriminierungsfreien Annahme von Briefsendungen gleichermaßen von 

Kunden und Wettbewerbern sowie Konsolidierern verpflichtet.26 Bis Ende 2011 ist die 

Zahl der Teilleistungsverträge zwischen der Deutschen Post und Wettbewer-

bern/Konsolidierern auf nahezu 600 angestiegen.27 Entsprechend ist auch die Anzahl 

der von Wettbewerbern/Konsolidierern eingelieferten Sendungsmenge zwischen 2005 

und 2011 sprunghaft von 29 Mio. auf etwa 1,7 Mrd. angestiegen.28  

                                                
 23  Vgl. Deutsche Post AG (2013f). 
 24  Vgl. Deutsche Post AG (2013g). 
 25 Vgl. Bundesnetzagentur (2009): S. 72.  
 26  Vgl. dazu Urteil der 1. Kammer des Europäischen Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen 

C-287/06 bis C-292/06 vom 6. März 2008.  
 27 Vgl. Bundesnetzagentur (2009): S. 72 und Bundesnetzagentur (2012): S. 40. 
 28  Vgl. Bundesnetzagentur (2007): S. 77 und Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 
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Abbildung 4 Deutschland: Nutzung von Teilleistungen der Deutschen Post AG 

(Sendungsmenge 2011) 

 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur (2013b). 

Im Jahr 2011 bestand etwa 76 Prozent des gesamten Sendungsvolumens der Deut-

schen Post aus Teilleistungssendungen. Dies entspricht etwa 11,3 Mrd. Sendungen.29 

Davon wurden ca. 1,7 Mrd. Sendungen von Wettbewerbern/Konsolidierern bei einem 

BZA oder BZE der Deutschen Post eingeliefert (Vgl. hierzu Abbildung 4).30 Die restli-

chen Teilleistungssendungen (ca. 9,6 Mrd.) wurden von Kunden über ihren eigenen 

Teilleistungsvertrag bei der Deutschen Post aufgeliefert. 

Für Briefe wird vor allem der Teilleistungsvertrag Brief, für Infopostsendungen vor allem 

der Kooperationsvertrag Infopost genutzt, da hier jeweils die höchsten Rabatte zu erzie-

len sind.31 Die Sendungen werden überwiegend beim BZA aufgeliefert.32 

Der Zugang zu den Zustellstützpunkten der Deutschen Post wurde 2007 von der Bun-

desnetzagentur abgelehnt. Ihre Entscheidung wurde vom Verwaltungsgericht Köln be-

stätigt. Auf Nachfrage bei Wettbewerbern und Konsolidierern ergaben sich keine kon-

kreten Forderungen nach einer Erweiterung des derzeitigen Netzzugangs.33 

Die ersten Jahre der Einführung des Netzzugangs waren begleitet durch vielfache Be-

schwerden der Marktteilnehmer über z.B. Diskriminierungen bzgl. der Einlieferungsbe-

dingungen und der Einlieferungsslots. Von solchen Abstimmungsschwierigkeiten der 

Marktteilnehmer bei der Übergabe der Sendungen wird inzwischen deutlich weniger 

                                                
 29  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b) : S. 111. 
 30  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 111.  
 31  Der Kooperationsvertrag Brief wird nach Angaben der Deutschen Post nicht mehr aktiv beworben, 

sondern nur noch auf explizite Kundennachfrage gewährt. 
 32  Interview mit der Deutschen Post. 
 33  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
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berichtet. Die Deutsche Post ist inzwischen bemüht, eine einvernehmliche Lösung mit 

den Marktteilnehmern zu finden. 

2.5 Kooperationen von Zustellwettbewerbern 

Neben der Deutschen Post bieten auch die Zustellwettbewerber anderen Zustelldienst-

leistern Zugang zu ihrem Netz an. In der Praxis wird dies in der Regel nicht über indivi-

duelle Verträge gelöst, sondern durch den Zusammenschluss in Kooperationsverbün-

den. Eine Kooperation bezüglich der Zustellung von Sendungen entspricht dabei jedoch 

funktional einem Netzzugang. 

Grundsätzlich nehmen die Zustellwettbewerber dabei Sendungen von jedem an. Sie 

sind nicht verpflichtet dies zu tun, sondern öffnen ihr Netz freiwillig, da sie darin Vorteile 

für sich selbst sehen. Zum einen ermöglicht Ihnen eine Kooperation, ihr Zustellgebiet zu 

erweitern. Der Vorteil einer Kooperation im Vergleich zum Ausbau einer eigenen Zustel-

lorganisation liegt in den geringeren Kosten der Kooperation im Vergleich zur Expansi-

on, da kein eigenes Personal eingestellt und ausgebildet werden muss. Die Kooperati-

onspartner übergeben die Sendungen, die außerhalb des eigenen Zustellgebiets zuge-

stellt werden sollen, an die Partner im Verbund. Die Zustellpartner erhalten dafür ein 

(vertraglich vereinbartes) Entgelt. 

Zum anderen können die im Verbund organisierten Wettbewerber mit den zusätzlichen 

Mengen von Kooperationspartnern ihre Zustellorganisation besser auslasten und auf 

diese Weise ihre Stückkosten senken. Innerhalb eines Zustellverbundes haben die 

Partner Gebietsschutz vereinbart. 

Aus Kundensicht hat ein Zustellverbund den Vorteil, dass ein einziger Ansprechpartner 

anstelle von mehreren für eine Region zur Verfügung steht. Je nach Größe des Ver-

bundes und des Zielgebiets des Kunden kann der Verbund u. U. sogar die gesamte 

Briefmenge eines Versender befördern. Damit haben die im Verbund organisierten Zu-

stellwettbewerber nicht nur einen Kostenvorteil, sondern können sich auch im Wettbe-

werb besser positionieren. Vor allem mittelständische Unternehmen, die nicht nur lokal, 

sondern (über-)regional versenden, können auf diese Weise besser angesprochen 

werden. 
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Derzeit sind in Deutschland mit P2 – Die zweite Post34 und der mail alliance35 zwei 

große Zustellverbünde vertreten.  

Tabelle 3 Zustellverbünde in Deutschland (Stand: Juli 2013) 

 

  

Name P2 Die Zweite Post GmbH & Co. 
KG 

mailworXs GmbH  

Gründung 2007 2010 

Gründungsmitglieder 9 südwestdeutsche Verlage (mehr-
heitlich zur Südwestdeutsche Medi-
en Holding gehörend) 

− TNT Post Deutschland 
− Verlagsgruppe Georg von  

Holtzbrinck 
− Logistic-Mail-Factory 
− Citipost-Verbund 

Anzahl Partner ~35 ~140 

Geschäftsführer Armin Knab Michael Kunter 

Hauptsitz Griesheim (nahe Darmstadt) Würzburg 

Weitere HUBs Chemnitz, Potsdam, Stuttgart Berlin, Bochum, Hannover 

Flächenabdeckung 100% (Stand: Juli 2013) 73,45% (Stand: September 2012) 

Regellaufzeit regional E+1 und national E+2 regional E+1 und national E+2 

Zustellmenge ca. 60 Mio. Sendungen pro  
Monat in 2012 

Keine Angabe 

Quellen: P2 (2013) und mail alliance (2013). 

2.6 Beurteilung der Entwicklung von Netzzugang und Konsolidierungs-

wettbewerb in Deutschland 

Nach anfänglicher Verpflichtung im Jahr 2005 hat die Deutsche Post kurz vor der voll-

ständigen Marktöffnung im Jahr 2008 als Reaktion auf zunehmenden Wettbewerbs-

druck einen Strategiewechsel vollzogen. Sie gewährt seitdem freiwillig Netzzugang und 

hat ihre Teilleistungsrabatte mehrfach erhöht. Seit diesem Strategiewechsel hat sich 

auch die Marktentwicklung in Deutschland verändert. Während der Zustellwettbewerb 

stagniert, nimmt der Konsolidierungswettbewerb stetig zu. Die aktive Förderung des 

Konsolidierungswettbewerbs scheint daher klar zu Lasten des Zustellwettbewerbs zu 

gehen. 

Gespräche mit Konsolidierern als auch Wettbewerbern haben ergeben, dass keine 

nennenswerte Probleme mit der derzeitigen Ausgestaltung des Netzzugangs (bzgl. 

Netzknotenpunkten, Sortiertiefe usw.) bestehen. Es besteht daher unserer Ansicht nach 

kein Bedarf nach einer Erweiterung des Netzzugangs.  

                                                
 34 Vgl. P2 (2013). 
 35 Vgl. mail alliance (2013). 
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3 Internationaler Vergleich der Preise und der Nutzung von Teilleis-

tungen 

Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung und Bedeutung von Netzzugang und Konso-

lidierungswettbewerb in fünf ausgewählten Ländern: Deutschland, Belgien, Frankreich, 

Großbritannien und den USA. In einigen dieser Länder wurde Zugang zur Infrastruktur 

des Incumbents behördlich angeordnet (Deutschland, Großbritannien und USA). In an-

deren Ländern (Belgien und Frankreich) gewährt der Incumbent Geschäftskunden frei-

willig Netzzugang und bietet diesen auch anderen Marktteilnehmern (wie Konsolidierern 

und Lettershops) an. Diese Länder wurden ausgewählt, da hier öffentlich verfügbare 

Informationen zur Ausgestaltung und zu den Preisen des Netzzugangs existieren. 

Im Folgenden erfolgt eine Auswertung und Analyse der Netzzugangsprodukte, -entgelte 

und -nutzung in den fünf Ländern. Es werden die folgenden Punkte untersucht: 

1. Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

Für jedes der fünf Länder wird untersucht, seit wann und auf welchen Ebenen 

Netzzugang jeweils gewährt wird. Dazu wird dargestellt, welche Vorleistungen für 

den Netzzugang jeweils zu erbringen sind und für welche Tätigkeiten der Incum-

bent zusätzliche oder höhere Rabatte gewährt. 

2. Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

Für jedes der fünf Länder werden die öffentlich verfügbaren Netzzugangspreise 

dargestellt. Dazu haben wir die im Folgenden dargestellten Produkte für den Ver-

gleich der Preise für Brief- und Werbesendungen definiert.  

Tabelle 4 Vergleichsprodukte für den Preisvergleich 

Vergleichsprodukt Sendungsart Netzzugang Menge Vorsortierung 

Basisprodukt Brief Filiale/Agentur 1 Nein 

B_GA Brief GA 500 Nein 

B_BZA_low Brief BZA 5.000 Leitregion 

B_BZA_high Brief BZA 25.000 Leitregion 

B_BZE Brief BZE 
250 pro  

Leitregion 
Leitregion 

W_GA Werbesendung GA 5.000 Nein 

W_BZA_low Werbesendung BZA 5.000 Leitregion 

W_BZA_high Werbesendung BZA 50.000 Leitregion 

W_BZE_low Werbesendung BZE 
5.000 pro  
Leitregion 

Leitregion 

W_BZE_high Werbesendung BZE 
50.000 pro  
Leitregion 

Leitregion 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Der Vergleich bezieht sich immer auf Sendungen im Standardformat mit einem 

Gewicht von 20g. Die Vergleichsprodukte werden weiter definiert durch die Sen-

dungsart, den Netzzugangspunkt an dem mindestens eingeliefert werden muss, die 

Versandmenge als auch den erforderlichen Vorsortierungsgrad der Sendungen. 

Für den Preisvergleich wird pro Land jeweils das Produkt ausgewählt, dass die von 

uns definierten Mindestanforderungen erfüllt, und dessen Preise sowie der Rabatt 

zum Vollentgelt (hier: Basisprodukt) dargestellt. Zudem wird der Maximalrabatt für 

die Erbringung von Teilleistungen ermittelt. 

3. Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

Für die fünf ausgewählten Länder wird der Anteil der Teilleistungen bzw. der über 

einen Netzzugang eingelieferten Sendungen an der gesamten Sendungsmenge 

des Incumbents bzw. des nationalen Marktes ermittelt. Zudem wird untersucht, zu 

welchem Anteil Konsolidierer den Teilleistungszugang nutzen. 

3.1 Deutschland 

Die Deutsche Post AG (DPAG) ist gem. § 28 PostG dazu verpflichtet, Teilleistungen 

anzubieten. Im Jahr 2000 setzte die BK5 der Bundesnetzagentur erstmals die Pflicht 

zum Angebot von Teilleistungen in der Praxis um. Kunden können seitdem Brief- und 

Infopostsendungen in Briefzentren (BZA und BZE) der DPAG einliefern. Konsolidierern 

wurde jedoch der Zugang zu und die Gewährung von Rabatten für diese Teilleistungen 

weiterhin mit der Begründung verweigert, dass die vorbereitenden Tätigkeiten in den 

Bereich der Exklusivlizenz der DPAG fallen. Erst im Jahr 2005 untersagte das Bundes-

kartellamt der DPAG, Konsolidierern den Zugang zu solchen Teilleistungen zu verwei-

gern, da hierdurch eine Ungleichbehandlung von Einlieferern stattfindet, für die keine 

sachliche Rechtfertigung vorliegt.36 

Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

In Deutschland erhalten Kunden, Konsolidierer und Wettbewerber Zugang zum BZA 

und zum BZE der Deutschen Post. Der Antrag auch Zugang zu Zustellstützpunkten zu 

erhalten, wurde 2007 von der Bundesnetzagentur abgewiesen.37  

                                                
 36  Vgl. dazu Beschluss B 9 - 55/03 der 9. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes vom 11. Februar 

2005. 
 37  Vgl. Bundesnetzagentur (2007): S. 75. Diese Entscheidung wurde später durch das Verwaltungsge-

richt Köln bestätigt. 
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Tabelle 5 Netzzugangsprodukte und Konditionen – Deutsche Post AG (2013) 

Produkte Brief  

(Geschäftspost) 

Infopost  

(Adressierte Werbesendungen) 

Vertrag Teilleistung Brief BZA bzw. BZE Teilleistung Infopost BZE 

Laufzeit E+1 E+4 

Format- und  
Gewichtsklassen 

 Postkarte (bis 500 g/qm) 

 Standard (bis 20g) 

 Kompakt (bis 50g) 

 Groß (bis 500g) 

 Maxi (bis 1.000g) 

 Standard (bis 20g) 

 Kompakt (bis 50g) 

 Groß (bis 1.000g) 

 Maxi (bis 1.000g) 

Netzzugangsebenen  Briefzentrum Abgang (BZA) 

 Briefzentrum Eingang (BZE) 

 Briefzentrum Eingang (BZE) 

Mindestmenge Abhängig von Format und Zugangs-
punkt: 

 Postkarte, Standard und Kompakt: 
je 5.000 (BZA) bzw. 250 pro Leit-
region (BZE) 

 Groß und Maxi: je 500 (BZA) bzw. 
100 pro Leitregion (BZE) 

 250 je Format und Leitregion 

Sortiergrad  Vorsortierung nach Leitregion  
(erste beiden Ziffern der PLZ) 

 Vorsortiert nach Leitregion (erste 
beiden Ziffern der PLZ) 

 Gebündelt (Bund-Behälterfertigung 
oder Palettenfertigung) 

Andere Anforderungen  Maschinenfähigkeit 

 Gleiches Format  

 Vorfrankierung (Freistempelung 
oder DV-Freimachung) 

 Inhaltsgleichheit 

 Maschinenfähigkeit 

 Gleiches Format  

 Vorfrankierung (Frankiervermerk) 

 Vorankündigung 

Zusätzliche Rabatte für  Höheres Sendungsvolumen pro 
Auflieferung (Staffelung abhängig 
von Format) 

 Höherer Sortiergrad (nach Leitbe-
reich oder PLZ) 

 Höheres Sendungsvolumen pro 
Auflieferung (Staffelung abhängig 
von Format) 

 Sendungsvolumen pro Quartal von 
mindestens 1 Mio. (und Abschluss 
Kooperationsvertrag Infopost) 

Quelle:  Deutsche Post AG (2013a-g). 

Für Briefsendungen gewährt die Deutsche Post für die Vorfrankierung, die Vorsortie-

rung und Auflieferung der Sendungen in ein Briefzentrum (BZA oder BZE) einen Teil-

leistungsrabatt. Höhere Rabatte können für höhere Sendungsvolumen pro Format und 

Auflieferung erzielt werden. Voraussetzung für die Annahme von Sendungen an einem 

BZA der DPAG ist ihre Vorsortierung nach Leitregionen (die ersten beiden Ziffern der 

PLZ). Beim BZE können dagegen nur Sendungen eingeliefert werden, die an Empfän-

ger innerhalb der Leitregion des BZE gerichtet sind.38 

Infopostsendungen werden standardmäßig direkt beim BZA aufgeliefert. Die Deutsche 

Post gewährt für die Vorfrankierung, Vorsortierung, Bündelung und Auflieferung der 

                                                
 38  Vgl. Deutsche Post AG (2013b). 
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Infopostsendungen beim BZE einen Teilleistungsrabatt. Höhere Rabatte können erzielt 

werden durch ein höheres Sendungsvolumen pro Format und Auflieferung oder die 

Wahl eines höheren Sortiergrades. Durch den Abschluss des sogenannten „Kooperati-

onsvertrag Infopost“ können zusätzliche Rabatte in Abhängigkeit vom Sendungsvolu-

men pro Einlieferung/Quartal erzielt werden.39  

Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

Seit der vollständigen Marktöffnung zu Beginn des Jahres 2008 beschränkt sich die 

Preisregulierung für Massensendungen (ab einer Einlieferungsmenge von 50 Stück) 

und damit auch für Teilleistungen auf eine Ex-post-Kontrolle seitens der Bundesnetza-

gentur. Seit dem 1. Juli 2010 unterliegen die Teilleistungsprodukte der Deutschen Post 

der Mehrwertsteuerpflicht (19 Prozent). Die folgende Tabelle enthält die Preise für von 

uns definierte Vergleichsprodukte für Teilleistungen bei der Deutschen Post. 

Tabelle 6 Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte für Vergleichsprodukte – 

Deutsche Post AG (Stand: Januar 2013) 

Vergleichsprodukt Netzzugang Menge Vorsortierung 
Preis  
(in €) 

Rabatt  
(in %) 

Basisprodukt 
Filiale /  
Agentur 

1 Nein 0,580  

Briefsendungen, E+1 (<50 Gramm) 

B_GA GA 500 Nein 0,574 1,0 % 

B_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,452 22,0 % 

B_BZA_high BZA 25.000 Leitregion 0,365 37,0 % 

B_BZE BZE 
250 pro Leitre-

gion 
Leitregion 0,348 40,0 % 

Adressierte Werbesendungen, E+4 (<50 Gramm) 

W_GA GA 5.000 Nein 0,245 2,0% 

W_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,240 4,0% 

W_BZA_high BZA 50.000 Leitregion 0,238 5,0% 

W_BZE_low BZE 
5.000 pro Leit-

region 
Leitregion 0,233 7,0% 

W_BZE_high BZE 
50.000 pro 
Leitregion 

Leitregion 0,230 8,0% 

Anmerkungen:  Betrachtet werden nur maschinenfähige, freigemachte Sendungen im Standardformat. 
Teilleistungsprodukte der Deutschen Post unterliegen der Mehrwertsteuer. Preis zuzüg-
lich 19 Prozent. 

Quelle:   Deutsche Post AG (2013a-f). 

Für Vorleistungen bei Briefsendungen gewährt die DPAG einen Maximalrabatt von bis 

zu 40 Prozent (vor Steuern). Für die Vorbereitung und Auflieferung von Infopost-

                                                
 39  Weitere Informationen zum Kooperationsvertrag Infopost siehe Deutsche Post AG (2013g). 
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sendungen bei einem BZE gewährt die Deutsche Post einen Rabatt von bis zu 

21,8 Prozent (vor Steuern) im Vergleich zum Basisprodukt.40  

Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

In Deutschland können die Teilleistungsangebote der Deutschen Post von allen Markt-

teilnehmern gleichermaßen genutzt werden. Die Teilleistungsprodukte der Deutschen 

Post werden dabei überwiegend von großen Geschäftskunden genutzt. Sendungen 

werden überwiegend bei einem BZA der Deutschen Post aufgeliefert.41 

Abbildung 5 Nutzung von Netzzugang – Deutschland (2011) 

 

 

 
Quelle: Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 

Im Jahr 2011 wurden mehr als zwei Drittel der insgesamt 16,6 Mrd. Sendungen im 

deutschen Briefmarkt als Teilleistungen bei der Deutschen Post aufgeliefert. Mit diesen 

Sendungen hat die Deutsche Post knapp 60 Prozent ihres Umsatzes (4,7 Mrd. Euro) 

erwirtschaftet.42 

Ein Großteil der bei der Deutschen Post aufgelieferten Teilleistungen (etwa 85 Prozent) 

werden von Geschäftskunden (direkt oder indirekt über Agenten wie Lettershops) auf-

geliefert, nur etwa 15 Prozent stammen von Konsolidierern.43 Allerdings wächst die von 

Konsolidierern aufgelieferte Sendungsmenge kontinuierlich. Während im Jahr 2005 

                                                
 40  Eigene Berechnungen auf Basis von Deutsche Post AG (2013a-g). Die höchsten Rabatte werden bei 

Abschluss des “Kooperationsvertrag Infopost” gewährt (4,7 bis 10,8 Prozent auf das Produkt „Info-
post“). Dieser Vertrag setzt ein Mindestmenge von 100.000 Sendungen pro Einlieferung und 1 Mio. 
Sendungen pro Kalenderquartal voraus. Vgl. Deutsche Post AG (2013g). 

 41 Interview mit der Deutschen Post. 
 42  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 
 43  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 

16,6

11,3

1,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Marktmenge Teilleistung Netzzugang durch
Konsolidierer

S
e

n
d

u
n

g
s
m

e
n
g

e
 (

in
 M

rd
.)



  Netzzugang im Briefmarkt  21 

lediglich 0,2 Prozent der gesamten Sendungsmenge der DPAG konsolidiert aufgeliefert 

wurde, ist dieser Anteil im Jahre 2011 auf 10,2 Prozent angestiegen.44 Seit seiner Ein-

führung im Jahr 2005 ist somit ein starker Anstieg der Nutzung des Netzzugangs durch 

Konsolidierer zu beobachten. 

3.2 Belgien 

In Belgien existiert kein angeordneter Netzzugang. bpost bietet Geschäftskunden güns-

tigere Konditionen für ihre Massensendungen an. Diese Produkte müssen allen Markt-

teilnehmern (Geschäftskunden, wie auch Konsolidierern und Wettbewerbern) gemäß 

dem belgischen Postgesetz zu denselben Konditionen zugänglich sein. Die belgische 

Wettbewerbsbehörde verurteilte bpost jedoch erst vor kurzem wegen Ausnutzung ihrer 

marktbeherrschenden Stellung, da das Preismodell der belgischen Post in 2010 Konso-

lidierer diskriminiert hat.45 Inzwischen hat bpost sein Preismodell angepasst. 

Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

Die Geschäftskundenprodukte von bpost verlangen, dass die vorbereiten Sendungen in 

speziellen Großannahmestellen (Hyper Centre MassPost) aufgeliefert werden. bpost 

gewährt keine Rabatte für die Auflieferung von Sendungen bei einem BZA / BZE. Aller-

dings muss hier berücksichtigt werden, dass in Belgien die Organisationsstruktur des 

Postlogistiknetzes aufgrund der Größe des Landes flacher ausgeprägt als in den Ver-

gleichsländern. Die Auflieferung von Sendungen bei einem Hyper Centre MassPost in 

Belgien entspricht daher in etwa dem Zugang zu einem Briefzentrum in Großbritannien 

oder Deutschland. 

                                                
 44  Vgl. Bundesnetzagentur (2013b): S. 111. 
 45  Vgl. rtbf.be (2012). 
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Tabelle 7 Netzzugangsprodukte und Konditionen – bpost (2013) 

Produkte Admin mail  

(Geschäftspost) 

Direct Mail (DM Easy) 

(Adressierte Werbesendungen) 

Vertrag  Instant Advantage 

 Progressive Advantage 

 Instant Advantage 

 Progressive Advantage 

Laufzeit E+1 E+1/2 

Format- und  
Gewichtsklassen 

 Small Format (bis 50g) 

 Large Format (bis 2kg)  

 Special Format (bis 2kg) 

 Small Format (bis 50g)  

 Large Format (bis 2kg)  

 Special Format (bis 2kg) 

Netzzugangsebene  “(Hyper) Centre MassPost”  
(19 Großannahmestellen) 

 „bureau agréé“ (430 Filialen, bis 
zu 1.000 Sendungen) 

 “(Hyper) Centre MassPost” (ab 
500 Sendungen) 

Mindestmenge  500 Stück pro Auflieferung und 
Jahresumsatz min. 206.360€ 

 50 Stück pro Auflieferung und 
Jahresumsatz min. 60.876€ 

Sortiergrad nicht erforderlich nicht erforderlich 

Andere Anforderungen  Maschinenfähigkeit 

 Vorfrankierung (PP-frankiert) 

 Barcodierung („Mail ID“) 

 Vorankündigung der Sendungen 
(„e-MassPost“) 

 Inhaltsgleichheit 

 Nur inländische Adressen 

 Maschinenfähigkeit 

 Barcodierung („Mail ID“) 

Zusätzliche Rabatte für*  Jahresumsatz, abhängig vom 
gewählten Preismodell (“Instant 
Advantage“ bzw. „Progressive 
Advantage”) 

 Vorsortierung nach: 
− Small Format: „Plan de Tri“ 

ab 25.000 Sendungen 
− Large & Special Format: 

„Secteur“, „Bureau distribu-
teur“ oder „Tournée et 
séquence“ ab 10.000 Sen-
dungen 

 Geprüfte Adressqualität („Data 
quality“ min. 98%) 

 Bereitstellung der Sendungen 
vor 12 Uhr („Early deposit“) 

 Jahresumsatz, abhängig vom 
gewählten Preismodell (“Instant 
Advantage“ bzw. „Progressive 
Advantage”) 

 Vorsortierung nach Postleitzahl 
(„tri par Code Postal“) ab 500 
Sendungen (nur für Large & 
Special Format) 

 Vorankündigung der Sendungen 
(„Booking“ bzw. „e-MassPost“) 

 Richtige Verwendung der bpost-
Behälter/Container („Correct 
Conditioning“) 

Anmerkung:  Zusätzliche Rabatte werden nur bei Auflieferung bei einem (Hyper) Centre MassPost ge-
währt. 

Quelle: bpost (2012a) und bpost (2012b). 

bpost bietet spezielle Konditionen für die Produkte Admin Mail und Direct Mail an. Kun-

den mit einem Jahresumsatz ab 200.000 Euro erhalten für die Auflieferung von mindes-

tens 500 Admin Mail-Sendungen bei einer Großannahmestelle (Hyper Centre Mass-

Post) einen Rabatt. Voraussetzung ist, dass die Sendungen vorfrankiert, barcodiert 

sowie elektronisch vorangekündigt sind. Eine hohe Adressqualität sowie eine frühe Be-

reitstellung der Sendungen wird mit zusätzlichen Rabatten belohnt.46 

                                                
 46  Vgl. bpost (2012a) und bpost (2012b). 
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Kunden mit einem Jahresumsatz von min. 60.876 Euro erhalten für die Auflieferung von 

mindestens 50 Direct Mail-Sendungen bei einer Großannahmestelle oder einer zuvor 

vereinbarten Postfiliale (bureau agréé) einen Rabatt. Dafür müssen die Sendungen 

inhaltsgleich und barcodiert sein sowie an Adressaten im Inland gehen. Die elektroni-

sche Vorankündigung der Sendungen sowie die richtige Verwendung der von bpost 

bereitgestellten Behälter/Container wird mit zusätzlichen Rabatten belohnt.47  

Sowohl für Admin Mail als auch für Direct Mail ist keine Vorsortierung der Sendungen 

erforderlich, bringt jedoch zusätzliche Rabatte. Die gewährten Rabatte sind vorwiegend 

abhängig vom Jahresumsatz des Kunden sowie dem von ihm ausgewählten Preismo-

dell (Instant bzw. Progressive Advantage).48 

Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

In Belgien unterliegen die Preise für Geschäftskundenprodukte der Ex-post-Kontrolle 

seitens des Regulierers IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommuni-

cations). Teilleistungsprodukte von bpost sind von der Mehrwertsteuerpflicht befreit. Die 

folgende Tabelle enthält die Preise für von uns definierte Vergleichsprodukte für Teil-

leistungen bei bpost. 

Tabelle 8 Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte für Vergleichsprodukte – 

bpost (Stand: Januar 2013) 

Vergleichsprodukt Netzzugang Menge Vorsortierung 
Preis  
(in €) 

Rabatt  
(in %) 

Basisprodukt 
Filiale /  
Agentur 

Nein Nein 0,770  

Briefsendungen, E+1 (<20 Gramm) 

B_GA GA 500 Nein 0,670 13,0% 

B_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,504 34,5% 

B_BZA_high BZA 25.000 Leitregion 0,489 36,5% 

B_BZE BZE 
250 pro Leitre-

gion 
Leitregion -- -- 

Adressierte Werbesendungen, E+4 (<20 Gramm) 

W_GA GA 5.000 Nein 0,454 21,7% 

W_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,440 24,1% 

W_BZA_high BZA 50.000 Leitregion 0,427 36,5% 

W_BZE_low BZE 
5.000 pro 
Leitregion 

Leitregion -- -- 

W_BZE_high BZE 
50.000 pro 
Leitregion 

Leitregion -- -- 

Anmerkungen:  Betrachtet werden nur maschinenfähige, freigemachte Sendungen im Standardformat. 
Die dargestellten Produkte von bpost sind von der Mehrwertsteuer befreit. 

Quelle:  bpost (2012): produits et tarifs 2013, courrier administratif en nombre und bpost (2012): produits et 
tarifs 2013, Direct Mail. 

                                                
 47  Vgl. bpost (2012a) und bpost (2012b). 
 48  Vgl. bpost (2012a) und bpost (2012b). 
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Für Teilleistungen für Briefsendungen und deren Auflieferung bei einem Hyper Centre 

MassPost gewährt bpost einen Maximalrabatt von bis zu 36,5 Prozent. Für die Vorbe-

reitung und Auflieferung von Werbesendungen bei einem Hyper Centre MassPost ge-

währt bpost einen Rabatt von bis zu 29,4 Prozent (vor Steuern) im Vergleich zum Ba-

sisprodukt.49 

Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

Über die Nutzung bzw. Nachfrage nach Teilleistungsprodukten von bpost liegen keine 

öffentlich verfügbaren Informationen vor. Bekannt ist lediglich, dass der Netzzugang 

aufgrund diskriminierender Bestimmungen gegenüber Konsolidierern bislang fast aus-

schließlich von den Kunden direkt genutzt wurde. Die belgische Wettbewerbsbehörde 

verurteilte bpost wegen Ausnutzung ihrer marktbeherrschenden Stellung, da das 

Preismodell im Jahr 2010 Konsolidierer diskriminierte.50 

Erst seit Beginn des Jahres 2012 wird der Netzzugang auch Konsolidierern zu densel-

ben Konditionen wie Kunden angeboten. Inwiefern dies in Anspruch genommen wird, 

ist jedoch unklar. 

3.3 Frankreich 

In Frankreich wurde der Netzzugang nicht durch den Regulierer angeordnet. Vielmehr 

bietet La Poste seit den frühen 1980er Jahren Versendern günstigere Tarife für die 

Übernahme von Vorleistungen an. Infolge von Streiks der Belegschaft konnte La Poste 

seinen Kunden damals keine angemessene Qualität bereitstellen. Mittels der Aufliefe-

rung ihrer Sendungen in empfängernahe Sortiereinrichtungen konnten die Versender 

die Zuverlässigkeit der Zustellung ihrer Sendungen deutlich erhöhen.51 Der Netzzugang 

in Frankreich ist somit das Resultat von Vereinbarungen zwischen La Poste einerseits 

und Versendern und Konsolidierern andererseits. 

Konsolidierer haben die Transparenz von Teilleistungsrabatten in Frankreich bei einer 

Beschwerde vor der Europäischen Kommission bemängelt. 2001 entschied die Europä-

ische Kommission, einen unabhängigen Regulierer (ARCEP) einzurichten.52 Seitdem 

der Regulierer im Jahr 2005 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat sich auch die Trans-

parenz der Teilleistungsrabatte verbessert; ARCEP berichtet regelmäßig über die Mark-

tentwicklungen. 

Konsolidierer haben zwar Zugang zu den Teilleistungsrabatten von La Poste. Allerdings 

verwehrt La Poste ihnen den Zugang zu bestimmten zusätzlichen Umsatzrabatten, die 

Versender wiederum erhalten. Etwa 15 Konsolidierer haben gegen diese Praxis in 2007 

                                                
 49  Eigene Berechnung basierend auf bpost (2012a) und bpost (2012b). 
 50  Vgl. rtbf.be (2012). 
 51  Vgl. WIK-Consult (2005): S. 12. 
 52  Vgl. die Entscheidung der Europäischen Kommission (2001). 
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Beschwerde vor Gericht eingelegt. Das Berufungsgericht in Paris (Cour d'appel de Pa-

ris) wies 2008 die Klage schließlich zurück. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die 

Preise von La Poste nicht diskriminierend seien, da Konsolidierer sich nicht in dersel-

ben Position wie Versender befinden würden. Da Konsolidierer keinen Einfluss auf die 

Sendungsmenge hätten, würde ihnen auch kein Rabatt zustehen, der eigentlich einen 

Anstieg der Sendungsmenge bewirken solle.53 

Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

Geschäftskunden, Lettershops und Konsolidierer können Brief- und Werbesendungen 

in Frankreich entweder in einem Centre courier (Großannahmestelle) oder einem Cent-

re de tri (BZA) von La Poste aufliefern. 

Tabelle 9 Netzzugangsprodukte und Konditionen – La Poste (2013) 

Produkte Lettre Prioritaire en Nombre L‘Ecopli en Nombre 

Vertrag Contrat de collecte Contrat de collecte 

Laufzeit E+1 / E+2 E+3 / E+4 

Format- und  
Gewichtsklassen 

 0-35g 

 36-250g 

 0-35g 

 36-250g 

Netzzugangsebene  Centre courier (GA) 

 Centre de tri (BZA) 

 Centre courier (GA) 

 Centre de tri (BZA) 

Mindestmenge Abhängig vom Zustellgebiet: 

 Lokal: 400 

 National: 1.000 

Abhängig vom Zustellgebiet: 

 Lokal: 400 

 National: 1.000 

Sortiergrad nicht erforderlich nicht erforderlich 

Andere Anforderungen  Maschinenfähigkeit 

 Vorfrankierung 

 Gleiches Format 

 Maschinenfähigkeit 

 Vorfrankierung 

 Gleiches Format 

Zusätzliche Rabatte für  Adressqualität  

 Vorsortierung 
− France entière (erste zwei  

Ziffern der PLZ) 
− Department (erste drei Ziffern 

der PLZ) 
− Code postal (alle fünf Ziffern 

der PLZ) 

 Adressqualität  

 Vorsortierung 
− France entière (erste zwei  

Ziffern der PLZ) 
− Department (erste drei Ziffern 

der PLZ) 
− Code postal (alle fünf Ziffern  

der PLZ) 

Quelle: La Poste (2013). 

Durch den Abschluss eines “Contrat de collecte“ erhalten Geschäftskunden wie Konso-

lidierer die Möglichkeit für Brief- und Werbesendungen Teilleistungsrabatte von La Pos-

te in Anspruch zu nehmen. Dafür ist eine Mindesteinlieferungsmenge von entweder 

1.000 Sendungen oder aber von 400 Sendungen, die im selben Department zugestellt 

werden sollen, erforderlich. Die eingelieferten Sendungen müssen maschinenfähig, 

                                                
 53  Vgl. Cour d'appel de Paris (2008). Eine ausführlichere Darstellung der Argumentation findet sich in 

Abschnitt 4.2.3. 
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vorfrankiert und vom selben Format sein. Eine Vorsortierung der Sendungen ist nicht 

erforderlich, bringt aber zusätzliche Rabatte in Abhängigkeit der Sortierstufe. La Poste 

gewährt für die Prüfung der Adressqualität einen weiteren zusätzlichen Rabatt. 

Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

Die Teilleistungspreise unterliegen in Frankreich der Ex-ante-Regulierung und werden 

mittels Price-Cap reguliert.54 Sie sind von der Mehrwertsteuer befreit. Die folgende Ta-

belle enthält die Preise für von uns definierte Vergleichsprodukte für Teilleistungen bei 

La Poste. 

Tabelle 10 Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte für Vergleichsprodukte – 

La Poste (Stand: Januar 2013) 

Vergleichsprodukt 
Netzzugang Menge Vorsortierung 

Preis  
(in €) 

Rabatt  
(in %) 

Basisprodukt 
Filiale /  
Agentur 

1 Nein 0,630  

Briefsendungen, E+1 (<35 Gramm) 

B_GA GA 500 Nein 0,580 7,9% 

B_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,480 23,8% 

B_BZA_high BZA 25.000 Leitregion 0,480 23,8% 

B_BZE BZE 
250 pro Leitre-

gion 
Leitregion -- -- 

Adressierte Werbesendungen, E+4 (<35 Gramm) 

W_GA GA 5.000 Nein 0,480 23,8% 

W_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,427 32,2% 

W_BZA_high BZA 50.000 Leitregion 0,427 32,2% 

W_BZE_low BZE 
5.000 pro 
Leitregion 

Leitregion -- -- 

W_BZE_high BZE 
50.000 pro 
Leitregion 

Leitregion -- -- 

Anmerkungen:  Betrachtet werden nur maschinenfähige, freigemachte Sendungen im Standardformat. 
Die dargestellten Produkte von La Poste sind von der Mehrwertsteuer befreit. 

Quelle:  La Poste (2013). 

Höhere Rabatte als die in der Tabelle dargestellten können durch eine höhere Vorsor-

tierstufe (z.B. Vorsortierung auf PLZ) erzielt werden. La Poste bietet einen Maximalra-

batt auf Briefsendungen von 25,4 Prozent im Vergleich zum Basisprodukt. Für Werbe-

sendungen gewährt La Poste einen Rabatt von bis zu 33,8 Prozent.55 

                                                
 54  Vgl. ARCEP (2012b). 
 55  Eigene Berechnungen auf Basis von La Poste (2013). 
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Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

In Frankreich wurden von den insgesamt 15,3 Mrd. Sendungen in 2009 etwa 9,4 Mio. 

Sendungen über den Netzzugang von La Poste eingeliefert. Das entspricht 61,2 Pro-

zent der gesamten Sendungsmenge. Bis 2011 ist dieser Anteil auf 63,1 Prozent ange-

stiegen.56 

Abbildung 6 Nutzung von Netzzugang – Frankreich (2009) 

 

 

 
Quellen: ARCEP (2012a): S. 7 und 14 sowie ARCEP (2011): S. 6f. 

2009 wurden insgesamt 4,97 Mrd. Briefsendungen bei La Poste vorbereitet aufgeliefert. 

Über 40 Prozent dieser Briefsendungen (rund 2 Mrd.) wurden von Konsolidierern aufge-

liefert. Im selben Jahr wurden zudem 4,4 Mrd. Werbesendungen bei La Poste vorberei-

tet aufgeliefert. Über 80 Prozent dieser Werbesendungen (etwa 3,6 Mrd.) stammen von 

Konsolidierern. 

3.4 Großbritannien 

Royal Mail wurde im März 2001 in Condition 9 seiner Lizenz dazu verpflichtet, seinen 

Kunden und Wettbewerbern einen Netzzugang zu gewähren und mit ihnen über die 

Zugangskonditionen zu verhandeln.57 Für bulk mail services gewährte Royal Mail be-

reits seit langem Rabatte für die Vorbereitung der Sendungen und deren Einlieferung in 

ein „outward mail center“. Dieser Netzzugang, der weitestgehend einem BZA-Zugang 

entspricht, wird Kunden und Wettbewerbern seit jeher diskriminierungsfrei angeboten. 

Ein Zugang zu den „inward mail center“ (BZE) kam jedoch erst im Februar 2004 mit UK 

Mail zustande, nachdem man sich zunächst nicht über die Vertragsbedingungen eini-

                                                
 56  Vgl. ARCEP (2012a): S. 14. 
 57  Vgl. Postcomm (2003): S. 33. 
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gen konnte.58 Im April 2006 musste Royal Mail Netzzugangsprodukte auf BZE-Ebene in 

die neu geschaffenen Tochtergesellschaft Royal Mail Wholesale ausgelagern um eine 

klare Trennung zwischen bulk mail und Access-Produkten zu schaffen. 

Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

Die Access-Produkte von Royal Mail Wholesale sind sowohl für Kunden als auch für 

Wettbewerber erhältlich, die ihre Sendungen beim BZE einliefern. Die Mutter-

gesellschaft Royal Mail bietet auch Produkte für Kunden an, die ihre Sendungen im 

BZA einliefern. Diese Produkte werden in dieser Studie ebenfalls als Teilleistungspro-

dukte angesehen. 

                                                
 58  Vgl. Postcomm (2004). 
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Tabelle 11 Netzzugangsprodukte und Konditionen – Royal Mail (2013) 

Produkte Business Mail (1st Class) Advertising Mail (2nd Class) 

Vertrag Access Contract 

 Customer Direct Access oder 
Operator Access 

 National oder Zonal Agreement 

Access Contract 

 Customer Direct Access oder Oper-
ator Access 

 National oder Zonal Agreement 

Laufzeit E+1 E+2 

Format- und  
Gewichtsklassen 

 Letters (bis 100g) 

 Large Letters (bis 750g) 

 Letters (bis 100g) 

 Large Letters (bis 750g) 

Netzzugangsebenen  Outward Mail Center (BZA) 

 Inward Mail Center (BZE) 

 Outward Mail Center (BZA) 

 Inward Mail Center (BZE) 

Mindestmenge Abhängig vom Zugangspunkt: 

 BZA: 4.000 Letters 

 BZE: 25.000 Letters pro Tag 

Abhängig vom Zugangspunkt: 

 BZA: 4.000 Letters 

 BZE: 25.000 Letters pro Tag 

Sortiergrad  Access 70 (low sort): erste beiden 
Ziffern des Standard Selection 
Code (SSC, ähnlich der PLZ) 

 Access 70 (low sort): erste beiden 
Ziffern des Standard Selection Code 
(SSC, ähnlich der PLZ) 

Andere Anforderungen  Maschinenfähigkeit 

 Gleiches Format 

 Barcodiert (CBC) oder OCR les-
bar 

 Freistempelung („Access Indicia“) 

 Geprüfte Adressqualität 

 Maschinenfähigkeit 

 Gleiches Format  

 Barcodierung (CBC) oder OCR 
lesbar 

 Freistempelung („Access Indicia“) 

 Geprüfte Adressqualität 

Zusätzliche Rabatte für  Höheres Sendungsvolumen pro 
Auflieferung (Staffelung abhängig 
von Format) 

 Höheren Sortiergrad: 
− Access 120: erste drei Ziffern 

des SSC (nach 120 postcode 
areas) 

− Access 700: erste vier Ziffern 
der SSC (nach Inward Mail 
Centers) 

− Access 1400 (high sort): alle 
fünf Ziffern des SSC (nach 
Postcode Districts) 

− Access Walksort: Gangfolge-
sortierung 

 Höheres Sendungsvolumen pro 
Auflieferung (Staffelung abhängig 
von Format) 

 Höheren Sortiergrad: 
− Access 120: erste drei Ziffern 

des SSC (nach 120 postcode 
areas) 

− Access 700: erste vier Ziffern 
der SSC (nach Inward Mail 
Centers) 

− Access 1400 (high sort): alle 
fünf Ziffern des SSC (nach 
Postcode Districts) 

− Access Walksort: Gangfolge-
sortierung 

Anmerkungen:  Bei einem „Zonal Agreement“ existieren fünf verschiedene Preiszonen innerhalb Großbri-
tanniens, bei einem „National Agreement“ existiert dagegen nur eine Preiszone. 

 Zur Mindestmenge macht Royal Mail Wholesale genaue Vorgaben (Siehe Fußnote 57) 

Quellen:  Royal Mail (2012b), Royal Mail Wholesale (2012a) sowie Royal Mail Wholesale Homep-
age. 

Für die Einlieferung von barcodierten und vorsortierten (low sort = sortiert auf die ersten 

beiden Ziffern des Standard Selection Code) Brief- oder Werbesendungen bei einem 

BZA von Royal Mail erhalten Geschäftskunden einen Rabatt auf das Standardporto. 

Hierfür ist eine Mindesteinlieferungsmenge von 4.000 Sendungen im Format Letter oder 

1.000 Sendungen im Format Large Letter erforderlich. Kunden erhalten höhere Rabatte 

für die Auflieferung einer höheren Sendungsmenge sowie für einen höheren Sortiergrad 
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der Sendungen (z.B. high sort = sortiert auf alle fünf Ziffern des Standard Selection 

Code). 

Noch höhere Rabatte erhalten Kunden und Wettbewerber für die Auflieferung von min-

destens 25.000 Briefsendungen bei einem BZE von Royal Mail Wholesale.59 Dazu ist 

der Abschluss entweder eines „Customer Direct Access“- bzw. eines „Operator Ac-

cess“-Vertrages notwendig.60 Der Kunde muss gewährleisten, dass die von ihm einge-

lieferten Sendungen mit „Access Indicia“ (besondere Freimachung) frankiert sind, zu 

mindestens 90 Prozent richtig adressiert sind und einen Barcode tragen oder OCR les-

bar sind. Die Preise für diese „Access Products“ unterscheiden sich je nachdem, ob der 

Kunde sich für ein „National Agreement“ oder ein „Zonal Agreement“ als Preismodell 

entschieden hat.61 Zudem ist der Vorsortierungsgrad der eingelieferten Sendungen 

entscheidend für die Höhe des Rabattes. Die Einlieferung einer höheren Sendungs-

menge hat dagegen keinen Einfluss auf den Preis.62 

Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

Seit 2012 werden die Preise für Endkunden-Produkte von Royal Mail durch Ofcom mit-

tels eines „safeguard cap“ reguliert, welcher lediglich Second Class letters, large letters 

und small parcels enthält.63 Die Regulierung der Access-Produkte durch Ofcom ist auf 

einen margin squeeze-Test beschränkt. Royal Mail ist verpflichtet, vor jeder Periode 

sowie quartalsweise die geschätzten und tatsächlichen Kosten und Umsätze für Teil-

leistungen bereitzustellen. 

Die folgende Tabelle enthält die Preise für von uns definierte Vergleichsprodukte für 

Teilleistungen bei Royal Mail. 

                                                
 59  Die Mindestmenge bei der Auflieferung beim BZE beträgt entweder 25.000 Sendungen pro Tag an 

min. 5 Tagen pro Woche oder 250.000 Sendungen pro Woche oder 1 Million Sendungen in min. 10 
Monaten pro Jahr oder 2 Millionen Sendungen in min. 6 Monaten pro Jahr. Vgl. hierzu Royal Mail 
Wholesale (2013b). 

 60  Kunden und Wettbewerber erhalten zwar unterschiedliche Vertragsformulare, die darin geregelten 

Konditionen und Preise sind jedoch gleich. 
 61  Bei einem „Zonal Agreement“ existieren fünf verschiedene Preiszonen innerhalb Großbritanniens, bei 

einem „National Agreement“ existiert dagegen nur eine Preiszone. 
 62  Vgl. Royal Mail Wholesale (2013a) und Royal Mail Wholesale (2013c-e). 
 63  Vgl. Ofcom (2012c) und Ofcom (2013). 
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Tabelle 12 Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte für Vergleichsprodukte – 

Royal Mail (Stand: Januar 2013) 

Vergleichsprodukt 
Netzzugang Menge Vorsortierung 

Preis  
(in €) 

Rabatt  
(in %) 

Basisprodukt 
Filiale /  
Agentur 

1 Nein 0,600  

Briefsendungen, E+1 (<100 Gramm) 

B_GA GA 500 Nein 0,405 32,5% 

B_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,351 41,5% 

B_BZA_high BZA 25.000 Leitregion 0,344 42,7% 

B_BZE BZE 
250 pro Leitre-

gion 
Leitregion 0,196 67,4% 

Adressierte Werbesendungen, E+2 (<100 Gramm) 

W_GA GA 5.000 Nein 0,310 48,3% 

W_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,202 66,3% 

W_BZA_high BZA 50.000 Leitregion 0,193 67,8% 

W_BZE_low BZE 
5.000 pro 
Leitregion 

Leitregion 0,165 72,6% 

W_BZE_high BZE 
50.000 pro 
Leitregion 

Leitregion 0,165 72,6% 

Anmerkungen:  Betrachtet werden nur maschinenfähige, freigemachte Sendungen im Standardformat. 
Die dargestellten Produkte von Royal Mail sind von der Mehrwertsteuer befreit. 

Quelle:   Royal Mail (2012a), Royal Mail (2012b) sowie Royal Mail Wholesale (2013a). 

Für die Auflieferung von vorsortierten Briefsendungen bei Royal Mail Wholesale (also 

bei einem BZE) wird ein Maximalrabatt von 71 Prozent gewährt. Für die Vorbereitung 

und Auflieferung von Werbesendungen bei einem BZE gewährt Royal Mail Wholesale 

einen Rabatt von bis zu 76,8 Prozent im Vergleich zum Basisprodukt. 

Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

Die Entwicklung des Wettbewerbs in Großbritannien konzentriert sich auf den 

Downstream-Access. End-to-End-Wettbewerber konnten 2011 weniger als 1 Prozent 

Marktanteil erringen. 

Von den insgesamt 16,6 Mrd. Sendungen in Großbritannien wurden insgesamt 7,2 Mrd. 

Sendungen bei Royal Mail Wholesale bereits vorbereitet aufgeliefert. Dies entspricht 44 

Prozent der gesamten Sendungsmenge. Schätzungsweise drei Viertel dieser Sendun-

gen stammen von Konsolidierern.64 Weitere 3,2 Mrd. Sendungen wurden bei einem 

BZA von Royal Mail aufgeliefert.65 Insgesamt wurden damit etwa 10,4 Mrd. Sendungen 

                                                
 64  Vgl. Ofcom (2012a): S. 361 sowie Postcomm (2010): S. 19. 
 65  Vgl. Royal Mail (2012c): S. 10. 
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mittels Netzzugang (entsprechend der Definition dieser Studie) bei Royal Mail aufgelie-

fert. Davon stammen 4,8 Mrd. Sendungen von Konsolidierern. 

Abbildung 7 Nutzung von Netzzugang – Großbritannien (2011) 

 

 

 
Quellen:  Ofcom (2012a) sowie Ofcom (2012b). 

Während die Sendungsmenge im End-to-End-Bereich sowohl bei Wettbewerbern als 

auch bei Royal Mail stetig sinkt, nimmt das über Netzzugang zugestellte Volumen jähr-

lich stark zu. Der Anstieg des Access-Volumens lässt sich dadurch erklären, dass Kun-

den und Wettbewerber Sendungen, die sie früher als bulk mail über Royal Mail ver-

sandt haben, vielfach durch die billigeren Access-Produkte von Royal Mail Wholesale 

substitutieren. 

3.5 USA 

Im US-amerikanischen Postmarkt besteht keine Verpflichtung Netzzugang anzubieten. 

Allerdings bietet US Postal Service (USPS) Geschäftskunden seit 1976 freiwillig Rabat-

te für die Erbringung von Vorleistungen wie bspw. Vorsortierung an (“worksharing dis-

counts”). Darüber hinaus werden seit 1985 zusätzlich Rabatte für die Übernahme des 

Transports zu Netzknoten gewährt („dropshipping discounts”).66 

Die USA ist das einzige Land im Vergleich, bei dem noch ein gesetzlich vorgeschriebe-

nes Monopol im Zustellbereich existiert. USPS verfügt über das sogenannte Mailbox-

Monopol: Die Zustellung von Briefen (First-Class Mail und Standard Mail) in Briefkästen 

                                                
 66  Vgl. United States Postal Service (2013d). 
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ist allein USPS vorbehalten.67 Das Tätigkeitsfeld von Wettbewerbern beschränkt sich 

damit auf die Einsammlung, Sortierung und den Transport sowie die Einspeisung von 

Sendungen an unterschiedlichen Zugangspunkten in das Netz von USPS. 

Netzzugangsebenen und zu erbringende Vorleistungen 

Bei den dropshipping-Produkten besteht die Möglichkeit, Sendungen an verschiedenen 

Netzknoten in der Wertschöpfungskette einzuliefern:68 

 Destination Network Distribution Center (DNDC): Einlieferung in die dem Zustellort 

nächstgelegene Ziel-Großannahmestelle (entspricht etwa BZA) 

 Destination sectional center facility (DSCF): Einlieferung in das dem Zustellort 

nächstgelegene Ziel-Briefzentrum (entspricht etwa BZE) 

 Destination delivery unit (DDU): Einlieferung in den dem Zustellort nächstgelegenen 

Ziel-Zustellstützpunkt (entspricht etwa ZSP)69 

Kunden, die „dropshipping discounts“ in Anspruch nehmen wollen, können dies nur tun, 

wenn ihre Sendungen bereits vorbereitet sind (d.h. barcodiert und sortiert). „Dropship-

ping discounts“ werden also nur in Kombination mit „worksharing discounts“ gewährt.  

Bei „worksharing discounts“ wird zwischen Rabatten für die reine Vorsortierung der 

Sendungen (presorting) sowie für den Aufdruck eines Barcodes durch den Versender 

bzw. Konsolidierer („automation“) unterschieden.70  

                                                
 67  Vgl. United States Code, Title 18, Part 1725. 
 68  Vgl. dazu und im Folgenden United States Postal Service (2013d). 
 69  Bei einer „Destination delivery unit“ (DDU) können ausschließlich „periodicals“ aufgeliefert werden, die 

nicht Teil der Studie sind. 
 70  Vgl. im Folgenden United States Postal Service (2013c) und United States Postal Service (2013b). 
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Tabelle 13 Netzzugangsprodukte und Konditionen – USPS (2013) 

Produkte First Class –Business Standard Mail –Business 

Vertrag Business Contract Business Contract 

Laufzeit E+3 E+8 

Format- und  
Gewichtsklassen 

 Postcards (bis 1 oz. ~ 28,35g) 

 Letters (bis 3,5 oz. ~ 99,22g) 

 Letters (bis 3,3 oz. ~ 93,55g) 

Netzzugangsebene Kein dropshipping  DNDC (BZA) 

 DSCF (BZE) 

Mindestmenge 500 Stück pro Auflieferung 200 Stück pro Auflieferung 

Sortiergrad Area Distribution Center (Gebiets-
Verteilzentren) 

Area Distribution Center (Gebiets-
Verteilzentren) 

Andere Anforderungen  Maschinenfähigkeit 

 Barcodierung 

 Maschinenfähigkeit 

 Barcodierung 

Zusätzliche Rabatte für  Höhere Sortierstufe 
− 3-digit: 3 Ziffern der PLZ 
− 5-digit: 5 Ziffern der PLZ 
− Carrier Route: Gangfolge-

sortierung 

 Automatisierte Verarbeitung 

 Barcodierung mit neuem Barcode 
(ab 2013) 

 Geprüfte Adressierung 

 Höhere Sortierstufe 
− 3-digit: 3 Ziffern der PLZ 
− 5-digit: 5 Ziffern der PLZ 
− Carrier Route: Gangfolge-

sortierung 

 Automatisierte Verarbeitung 

 Barcodierung mit neuem Barcode 
(ab 2013) 

 Geprüfte Adressierung 

Quelle:  United States Postal Service (2013a-d). 

Für die Auflieferung von mindestens 500 barcodierten und bereits vorsortierten First-

Class Sendungen (i.d.R. Transaktionssendungen) über einen „Business Contract“ ge-

währt USPS worksharing discounts. Zusätzliche Rabatte werden gewährt für einen hö-

heren Vorsortierungsgrad, die automatisierte Verarbeitung der Sendungen, die Ver-

wendung eines neuen Barcodes oder die Prüfung der Adressen. Dropshipping dis-

counts für die Auflieferung der Sendungen bei einem Netzknotenpunkt werden für First-

Class Sendungen nicht gewährt. 

Worksharing discounts für Standard Mail (i.d.R. Werbesendungen) werden bereits ab 

einer Mindesteinlieferungsmenge von 200 Sendungen gewährt. Ansonsten gelten die-

selben Anforderungen und Voraussetzungen für die Gewährung höherer Rabatte. Zu-

sätzlich gewährt USPS für die Auflieferung von bereits vorbereiteten Standard Mail bei 

einem DNDC (BZA) oder einem DSCF (BZE) dropshipping disounts. 

Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte 

Die Preise der worksharing- und dropshipping-Produkte sind einer detaillierten Preis-

kontrolle durch die Postal Regulatory Commission (PRC), die amerikanische Regulie-

rungsbehörde, unterworfen. Die folgende Tabelle enthält die Preise für von uns definier-

te Vergleichsprodukte für Teilleistungen bei USPS. 
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Tabelle 14 Netzzugangspreise und Teilleistungsrabatte für Vergleichsprodukte – 

USPS (Stand: Januar 2013) 

Vergleichsprodukt Netzzugang Menge Vorsortierung 
Preis  

(in USD) 
Rabatt  
(in %) 

Basisprodukt 
Filiale /  
Agentur 

1 Nein 0,460  

Briefsendungen, E+1 (<1 Unze ~ 28,35 Gramm) 

B_GA GA 500 Nein 0,433 5,9% 

B_BZA_low BZA 5.000 Leitregion -- -- 

B_BZA_high BZA 25.000 Leitregion -- -- 

B_BZE BZE 
250 pro Leitre-

gion 
Leitregion -- -- 

Adressierte Werbesendungen, E+2 (<3,3 Unzen ~ 93,55 Gramm) 

W_GA GA 5.000 Nein 0,282 38,7% 

W_BZA_low BZA 5.000 Leitregion 0,233 49,3% 

W_BZA_high BZA 50.000 Leitregion 0,233 49,3% 

W_BZE_low BZE 
5.000 pro 
Leitregion 

Leitregion 0,223 51,5% 

W_BZE_high BZE 
50.000 pro 
Leitregion 

Leitregion 0,223 51,5% 

Anmerkungen:  Betrachtet werden nur maschinenfähige, freigemachte Sendungen im Standardformat. 
USPS ist von der Mehrwertsteuer befreit. 

Quelle:  United States Postal Service (2013a). 

Für die Vorbereitung und den Transport der Sendungen gewährt USPS Kunden und 

Konsolidierern einen Rabatt von bis zu 21,7 Prozent für Briefsendungen und bis zu 

68,3 Prozent für adressierte Werbesendungen.71 Dar Rabatt fällt umso höher aus, je 

mehr und je weitgehendere Vorbereitungsmaßen von den Kunden übernommen wer-

den und je näher am Empfänger die Sendungen eingeliefert werden. 

Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 

In den USA werden die worksharing- und dropshipping discounts allen Marktteilneh-

mern (Kunden, Konsolidierern und Lettershops) bereits seit Mitte der 70er bzw. Mitte 

der 80er Jahre gleichermaßen angeboten. Die konsequente Öffnung des USPS-Netzes 

und das Mailbox-Monopol haben dazu geführt, dass sich Unternehmen und Konsolidie-

rer ausschließlich auf den Vorleistungsmarkt konzentriert haben, wodurch sich dieser 

stark differenziert und entwickelt hat. 

                                                
 71  Eigene Berchnungen basierend auf United States Postal Service (2013a). 
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Abbildung 8 Nutzung von Netzzugang – USA (2008) 

 

 

 

 
Quelle: Office of Inspector General (2010): S. 4ff. 

Im Jahr 2008 wurden für insgesamt 80,7 Prozent der gesamten Sendungsmenge von 

USPS worksharing discounts, also Rabatte für die Vorbereitung (z.B. Vorsortierung) der 

Sendungen, in Anspruch genommen. Dies entspricht etwa 161 Mrd. Sendungen. Dabei 

wurden nur für knapp über die Hälfte der First Class Mail-Sendungen Vorleistungen 

erbracht, wogegen für über 90 Prozent der Standard Mail-Sendungen worksharing dis-

counts genutzt wurden.72  

                                                
 72  Vgl. Cohen / Robinson / Waller / Xenakis (2006): S. 143. 
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Dropshipping dicounts sind nur für Standard Mail, nicht dagegen für First Class Mail 

erhältlich. im Jahr 2008 betrug der Anteil der Briefsendungen, für die dropshipping-

discounts genutzt wurden, 53 Prozent. 13 Prozent der Sendungen wurden bei einem 

DNDC (etwa BZA), 35 Prozent bei einem DSCF (etwa BZE) und 5 Prozent bei einem 

DDU (ZSP) aufgeliefert.73 Dies entspricht etwa 106 Mrd. Sendungen in 2008 für die 

dropshipping discounts genutzt wurden. 

Worksharing- und dropshipping discounts werden überwiegend von Konsolidierern und 

Lettershops genutzt. Der Anteil wird jedoch nicht bekannt gegeben. 

3.6 Beurteilung des Netzzugangs in Deutschland im internationalen Ver-

gleich 

Auf Basis des internationalen Vergleichs beurteilen wir im Folgenden Netzzugangspro-

dukte und -preisen sowie deren Nutzung. 

Bezüglich der Zugangskonditionen gewährt die Deutsche Post relativ weitgehenden 

Zugang zu ihrem Netz. Nur in den USA werden Teilleistungsrabatte auch für den Zu-

gang zu den Zustellstützpunkten gewährt. Dies gilt allerdings nur für Periodicals (Zei-

tungen und Zeitschriften), nicht für Transaktions- oder Werbesendungen. In Deutsch-

land erhalten Kunden und Wettbewerber für die Vorsortierung der Sendungen bis auf 

die Postleitzahl einen Rabatt. In Großbritannien und den USA werden zudem Rabatte 

für eine weitergehende Sortierung bis auf Gangfolge gewährt. In Deutschland werden 

solche Rabatte bislang nicht von der Deutschen Post angeboten, aber auch nicht von 

den Marktteilnehmern gefordert. 

Deutschland hat im internationalen Preisvergleich mit die niedrigsten Netzzugangsprei-

se für Werbesendungen. Für Briefsendungen liegen die Netzzugangspreise in Deutsch-

land im Mittelfeld (Siehe Abbildung 9). 

                                                
 73  Vgl. Office of Inspector General (2010): S. 4f. Bei einem DDU können ausschließlich Periodicals auf-

geliefert werden, die nicht Teil der Studie sind. 
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Abbildung 9 Internationaler Vergleich – Preise für Netzzugangsprodukte (2013) 

 

 

 
Quelle: WIK basierend auf Preislisten der Postdienstleister. 

Die Nutzung von Teilleistungen der Deutschen Post ist seit 2005 stetig gewachsen. 

Dies liegt zum einen an den mehrmaligen deutlichen Erhöhungen der Teilleistungsra-

batte und zum anderen an einer Absenkung der Mindesteinlieferungsmengen. Der in-

ternationale Vergleich zeigt, dass die Nutzung von Teilleistungen in Deutschland der 

Deutschen Post durch Konsolidierer inzwischen im Bereich anderer europäischer Märk-

te liegt (Siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10 Internationaler Vergleich – Nutzung von Teilleistungen/Netzzugang 
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Quelle: WIK basierend auf Jahresberichten von Postdienstleistern und Marktbeobachtungsberichten von 
Regulierern. 
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Hierbei ist hervorzuheben, dass Deutschland das einzige Land im Vergleich ist, in dem 

zwei Wettbewerbsarten (Zustellwettbewerb und Konsolidierung) miteinander konkurrie-

ren. Im Jahr 2011 wurden jeweils etwa 10 Prozent der Sendungsmenge von Konsolidie-

rern bei der Deutschen Post aufgeliefert, sowie durch Zustellwettbewerber selbst zuge-

stellt. In den anderen untersuchten Ländern konnte sich dagegen bisher nur der Konso-

lidierungswettbewerb entwickeln. 
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4 Die Rolle von Konsolidierern im deutschen Postmarkt 

Die Öffnung des Netzes für Konsolidierer und die damit verbundene Möglichkeit, dass 

auch kleinere und mittlere Versender (stärker) an den höheren Teilleistungsrabatten für 

große Sendungsmengen partizipieren, wurde in Vergangenheit kontrovers diskutiert. 

Während Gegner des Netzzugangs nicht kompensierbare Umsatzverluste der Univer-

saldienstleister befürchteten, erhofften sich Befürworter positive dynamische Effekte für 

Wettbewerb und Mengenentwicklung, insbesondere basierend auf den positiven Erfah-

rungen mit Netzzugang in den USA. Dieser Abschnitt diskutiert die Rolle der Konsolidie-

rer im deutschen Postmarkt und überprüft mögliche Effekte des Netzzugangs und der 

Konsolidierung anhand der beobachteten Entwicklungen in Deutschland seit Einführung 

des Netzzugangs 2005.  

4.1 Leistungen von Konsolidierern 

Das Kerngeschäft der Konsolidierer besteht in der Übernahme teilleistungsrelevanter 

Vorleistungen, um die Sendungen bei Zustellnetzbetreibern aufzuliefern. Die Vorleis-

tungen umfassen die Frankierung, die Abholung von den Versendern, die Sortierung 

und den Transport zu den Briefzentren.  

Die Zielgruppe der Konsolidierer sind Geschäftskunden, typischerweise kleine und mit-

telständische Unternehmen, aus unterschiedlichen Branchen. Der Großteil der Sen-

dungsmenge, die von Konsolidierern abgewickelt wird, besteht aus Transaktionssen-

dungen. Werbesendungen sind mit einem Anteil von weniger als einem Prozent (der 

konsolidierten Sendungsmenge) vernachlässigbar. Über 95 Prozent der konsolidierten 

Sendungsmenge wird von der DPAG mit einer typischen Laufzeit von E+1 zugestellt. 

Die Auflieferung der Sendungen erfolgt zum überwiegenden Teil bei BZA. Die Zustel-

lung der restlichen Sendungsmenge erfolgt über alternative Zustelldienste, oftmals mit 

Laufzeiten von E+2 oder E+3. Die Zustellung durch Wettbewerber der DPAG kann, je 

nach Konsolidierer, bundesweit oder nur regional begrenzt erfolgen. Die Abholung bei 

den Versendern erfolgt in der Regel täglich. Die Mindestsendungsmenge liegt bei 

ca. 100 bis 250 Sendungen pro Tag und die durchschnittliche Sendungsmenge pro 

Versender zwischen 1000 und 5000 Sendungen pro Tag.74  

Die Rabatte, die Konsolidierer den Versendern (zumeist als Gutschriften) anbieten, rich-

ten sich primär nach der Sendungsmenge. Für die Versender besteht zudem die Mög-

lichkeit weitere Rabatte in Anspruch zu nehmen, bspw. bei der Wahl alternativer Zustel-

lunternehmen oder durch längere Laufzeiten, die es den Konsolidierern ermöglicht, ihre 

Sortieranlagen gleichmäßiger auszulasten.75 

                                                
 74  Expertengespräche mit Marktteilnehmern.  
 75  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
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Die Konsolidierer bieten neben den mit den Teilleistungen in direkter Verbindung ste-

henden Tätigkeiten weitere Dienstleistungen an, bspw. Paketmitnahme, internationalen 

Postversand oder Retouren-Service. Darüber hinaus werden vorgelagerte oder ergän-

zende Tätigkeiten übernommen, wie bspw. der Sendungsdruck, die Möglichkeit von 

Hybridpost oder das Management der Poststelle von Unternehmen. Eine zentrale Tä-

tigkeit liegt aber vor allem in der eigentlichen Konsolidierungsleistung und in der Bera-

tung von Versendern hinsichtlich möglicher Einsparpotentiale durch mögliche Rabatte 

für teilleistungsrelevante Vorleistungen.  

Nach eigener Einschätzung der Konsolidierungsunternehmen liegt ein Vorteil der Nut-

zung ihrer Dienstleistung zunächst einmal in den höheren Rabatten, die durch die Kon-

solidierung möglich wird. Des Weiteren wird in der größeren Flexibilität, bspw. hinsicht-

lich der Abholzeiten, und der persönliche Kundenbetreuung ein Vorteil gesehen, der die 

Nachfrage nach Konsolidierung fördert.76 

4.2 Erwartete und beobachtbare Effekte von Konsolidierung 

Die Einführung des Netzzugangs wurde vorab kontrovers diskutiert. Dieser Abschnitt 

behandelt nun einige der in der Literatur und Praxis diskutierten Thesen, Erwartungen 

und Argumente und bewertet sie vor dem Hintergrund der tatsächlichen in Deutschland 

beobachteten Entwicklungen.  

4.2.1 Positiver Effekt von Konsolidierung auf die Gesamtsendungsmenge? 

Hypothese 

Eine Erwartung in Hinblick auf die Gewährung von Netzzugang und die Tätigkeiten von 

Konsolidierern war ein positiver Effekt auf die Gesamtsendungsmenge. Insbesondere 

die in empirischen Studien geschätzten positiven Effekte der Einführung von „worksha-

ring“ auf die Sendungsmenge in den USA wurden als Argumente für Netzzugang und 

vorbereitende Leistungen durch Konsolidierer vorgebracht.  

So schätzt bspw. Pearsall, dass bis zu 37 Prozent des Sendungsmengenwachstums in 

den USA in den Jahren 1976 bis 2003 auf worksharing zurückzuführen sind.77 Die 

Sendungsmengen stiegen nach einer Studie von Cohen et al. insbesondere in jenen 

Briefklassen, die einen höheren Grad an Vorsortierung aufwiesen. Der Effekt von work-

sharing war im Rahmen der Untersuchung auf alle Sendungsarten bis auf Zeitschriften 

nachweisbar, wobei die Wirkung bei den Werbesendungen am größten war. Ausge-

hend von einem Anteil von 27 Prozent an der Gesamtsendungsmenge im Jahr 1978 

wuchs der Anteil der Werbesendungen auf rund die Hälfte aller Sendungen im Jahr 

                                                
 76  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
 77  Vgl. Pearsall (2005). 
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2005. Tabelle 15 veranschaulicht den von Cohen et al. geschätzten Effekt auf die un-

tersuchten Sendungsarten.78 

Tabelle 15 Gesamtsendungsmengenentwicklung in den USA durch worksharing 

(jeweils Jahr vor Einführung bis 2004) 

Sendungsart 
Zeitraum seit Ein-
führung von work-

sharing 

Geschätztes Mengenwachstum 

Gesamtwachstum ohne work-
sharing 

durch work-
sharing 

First-Class 1975-2004 - 3 % 96 % 93 % 

Periodicals 1977-2004 - 12 % 13 % 1 % 

Advertising 1978-2004 110 % 150 % 260 % 

Parcel Post 1990-2004 - 71 % 294 % 223 % 

Quelle:  Cohen et al. (2006: S.144), (Übersetzung WIK). 

Eine spieltheoretische Analyse unterschiedlicher Marktöffnungsstrategien für die 

Schweiz prognostizierte einen Anstieg der Gesamtsendungsmenge um 2,2 Prozent 

unter der Annahme, dass die Teilleistungsrabatte gemäß der vermeidbaren Kosten ge-

setzt werden.79  

Die Erklärungen für den positiven Effekt von Konsolidierung auf die Gesamtsendungs-

menge sind vielfältig. Zunächst kann ein direkter positiver Effekt durch die Verfügbarkeit 

von (zusätzlichen) Rabatten bestehen. Dies ist vor allem für kleine und mittlere Versen-

der denkbar, die allein keine ausreichende Sendungsmenge für hohe Rabatte haben. 

Aber auch die Konsolidierung der Restmengen von Großversendern, die nicht vorsor-

tiert wurden, kann hierbei einbezogen werden. 

Als weitere mögliche Erklärung für den Anstieg der Sendungsmenge wurde angeführt, 

dass die Konsolidierer durch den aktiven Vertrieb und flexiblere, besser auf kleine und 

mittlere Versender zugeschnittene Angebote die Nachfrage zusätzlich stimulieren.80  

Diskussion 

Der Anteil der konsolidierten Sendungsmenge an der Gesamtsendungsmenge der 

DPAG stieg seit 2005 stetig an (vgl. Abschnitt 2.2). Positive Effekte auf die Gesamtsen-

dungsmenge sind aber nicht direkt ersichtlich.  

Die Nutzung von Konsolidierern führte laut Gesprächen mit Marktteilnehmern nicht zu 

Veränderungen im Sendungsverhalten von kleinen und mittleren Versendern81, wobei 

                                                
 78  Vgl. Cohen et al. (2006). 
 79  Vgl. Dietl et al. (2005): S. 68f. Die Studie beinhalten keine differenzierte Betrachtung der einzelnen 

worksharing-Tätigkeiten, die neben der Konsolidierung auch weitere sendungsvorbereitenden Ar-
beitsschritte enthalten, und bilden somit die Erwartungen über die qualitativen und nicht die quantitati-
ven Effekte durch Konsolidierung ab. 

 80  Vgl. Cohen et al. (2004): S. 118, Dietl et al. (2005): S. 69. 
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diese Beobachtung unterschiedlich interpretiert werden kann. Eine Möglichkeit ist, dass 

Konsolidierung grundsätzlich keinen Einfluss auf das Sendungsverhalten aufweist. Al-

ternativ kann, angesichts der Tendenz zu insgesamt sinkenden Gesamtsendungsmen-

gen, auch ein kompensierender Effekt vorliegen, der der insgesamt negativen Entwick-

lung der Gesamtsendungsmenge entgegenwirkt.  

Bezieht man in die Betrachtung die Möglichkeit alternativer Kommunikationskanäle mit 

ein, bspw. den E-Mail-Versand, so beinhalten die Rabatte für kleine und mittlere Ver-

sender möglicherweise positive Substitutionseffekte, da Briefsendungen relativ günsti-

ger und ein Umstieg zu den Alternativen relativ unattraktiver wird. Eine weitere mögli-

che Erklärung für die ausbleibenden positiven Effekte auf die Gesamtsendungsmenge 

kann auch darin liegen, dass das Mengenwachstum in den USA von Werbesendungen 

ausging und Konsolidierer in Deutschland aber nahezu gar keine Werbesendungen 

abwickeln. 

Insgesamt ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Erwartungen und Überlegungen 

mit der tatsächlichen Marktentwicklungen in Deutschland kein eindeutiges Bild und po-

sitive Effekte von Konsolidierung auf die Gesamtsendungsmenge lassen sich weder 

belegen noch widerlegen. 

4.2.2 Zusätzlichen Mehrwert von Konsolidierung für Versender?  

Hypothese 

Die Nutzung von Konsolidierung bietet für kleine und mittlere Versender die Möglichkeit, 

ihre Portokosten durch Inanspruchnahme von Rabatten zu senken.  

Darüber hinaus bieten Konsolidierer weitere Dienste an, die einen zusätzlichen Mehr-

wert für die Versender bieten, die über den reinen Preiseffekt hinaus gehen.82 Wichtig 

erscheint hier der aktive Vertrieb von Postdienstleistungen und damit der erhöhten Zu-

gänglichkeit von Rabatten für die Versender. Von zentraler Bedeutung erscheint dabei 

vor allem die aktive Beratung von Versendern, wodurch eine effizientere Nutzung von 

Sendungsbudgets erfolgen und die Transparenz im Markt erhöht werden kann. Durch 

die Informationsbereitstellung der Konsolidierer würden demnach die gesamtwirtschaft-

lichen Transaktions- und Suchkosten verringert werden.  

Diskussion 

Die Hypothese des Mehrwerts der Konsolidierung scheint durch mehrere Beobachtun-

gen belegbar. Die nachfolgenden Argumente beziehen sich zunächst einmal auf die 

Wettbewerber der DPAG im Konsolidierungsbereich, gelten aber auch für die Deutsche 

                                                                                                                                           
 81  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
 82  Vgl. Cohen et al. (2001): S. 97. 
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Post Services GmbH (vormals Williams Lea), die als Reaktion auf den Wettbewerb 

durch Konsolidierer deren Geschäftsmodell reproduzierte. 

Der größte Mehrwert für Versender besteht zunächst einmal in der direkten Möglichkeit, 

an den Rabattmöglichkeiten zu partizipieren. Angesichts der Konsolidierung von Sen-

dungsmengen ab ca. 100 bis 250 Sendungen und durchschnittlicher Versandmengen 

über 1000 Sendungen pro Tag83, kann eine Vielzahl von Versendern an den Teilleis-

tungsrabatten partizipieren, die alleine nicht die notwendigen Sendungsmengen gene-

rieren.  

Zusätzlich sehen wir Hinweise für einen indirekten Mehrwert durch Beratungstätigkeiten 

und die dadurch erhöhte Transparenz am Markt. Die Beratung von Versendern ist nach 

einstimmiger Aussage von Konsoldierern eine der zentralen Tätigkeiten. Über die reine 

Information hinsichtlich möglicher Rabatte bei Zustellung über die Deutsche Post AG 

hinaus bieten fast alle Konsolidierer auch die Möglichkeit, die Zustellung über andere 

Zustellunternehmen abzuwickeln. Auch wenn der Anteil der konsolidierten Sendungen, 

die von Wettbewerbern der DPAG zugestellt werden, mit weniger als 5 Prozent relativ 

gering ist, können hierdurch die Such- und Transaktionskosten für die Versender auch 

in Hinblick auf die Nutzung alternativer Zustellunternehmen gesenkt werden.84 

Neben dem aktiven Vertrieb der eigenen Konsolidierungsleistung bieten die Konsolidie-

rer nach eigener Einschätzung zudem sehr flexible und an die jeweiligen Versender 

angepasste Leistungen an. Insbesondere die direkte Kundenbetreuung und flexiblen 

Abholungen der Wettbewerber der DPAG bei kleinen und mittleren Versendern können 

weitere potenziell positive Effekte identifiziert werden, nämlich eine Produktdifferenzie-

rung gemäß den Präferenzen von Versendern hinsichtlich der (wahrgenommenen) 

Qualität.85 

4.2.3 Diskriminierung zwischen Großversendern und Konsolidierern zur Nach-

fragestimulation? 

Hypothese 

Ein intensive Debatte hinsichtlich der Tätigkeiten von Konsolidierern wurde in Frank-

reich geführt. Die Rabatte für den Netzzugang der französischen La Poste beinhalten 

einen zusätzlichen Rabatt für Großversender, der die Sendungsmenge positiv stimulie-

ren soll und den Konsolidierern nicht zugänglich ist. La Poste führte hinsichtlich dieser 

gezielten Ungleichbehandlung von Konsolidierern und Großversendern an, dass eine 

                                                
 83  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
 84  Expertengespräche mit Marktteilnehmern. 
 85  Dietl et al. verweisen darauf, dass Eintritt auf dem Markt für Vorleistungen nur erfolgen kann und die 

positiven Wohlfahrtseffekte realisiert werden können, wenn die Unternehmen effizienter sind oder ei-
ne Produktdifferenzierung erfolgt. Ferner verweisen die Autoren in ihrem Modell auf das typische „love 
of variety“-Argument, bei dem eine Erhöhung der Produktdifferenzierung zu einer Erhöhung der Wohl-
fahrt führt. Vgl. Dietl et al. (2005): S. 6. Ähnlich argumentieren auch Crew & Kleindorfer (2008): S. 41. 
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Differenzierung notwendig sei, um das finanzielle Gleichgewicht zu erhalten und die 

Finanzierung des Universaldienstes zu gewährleisten.  

La Poste rechtfertigte dies damit, dass eine Gewährung dieses Rabatts für die Konsoli-

dierer keinen Effekt auf die Sendungsmenge kleiner und mittlerer Versender habe. 

Grund hierfür sei, dass die Konsolidierer nur als Intermediäre ohne eigene Nachfrage 

auftreten und die Nachfrage ihrer Kunden nicht (positiv) beeinflussen. Zudem wiesen 

kleine und mittlere Versender im Vergleich zu Großversendern nur eine geringe Prei-

selastizität auf. Folglich würde eine Gleichbehandlung, und damit zusätzliche Rabatt-

möglichkeiten für kleine und mittlere Versender, keinen ausreichenden Mengeneffekt 

haben, um die geringeren Erlöse zu kompensieren. Dieser Erlösrückgang bei den klei-

nen und mittleren Versendern hätte die Konsequenz, dass die Preise insgesamt erhöht 

werden müssten, um kostendeckend operieren und den Universaldienst in bisheriger 

Qualität gewährleisten zu können. Diese Preiserhöhungen würde dann aber wiederum 

aufgrund der relativ höheren Preiselastizität zu einem Rückgang der Sendungsmenge 

der Großversender und damit einem Rückgang der Gesamtsendungsmenge führen. 

Die Folge wären negative Wohlfahrtseffekte aufgrund sinkender Rabatte/steigender 

Preise für alle Versender und einer geringeren Gesamtsendungsmenge.86 

Diese Einschätzung wurde von französischen Gerichten akzeptiert und die Klage von 

Konsolidierern hinsichtlich missbräuchlicher Diskriminierung abgewiesen. La Poste hat 

weiterhin die Möglichkeit einer ökonomischen Preisdiskriminierung mittels eines zusätz-

lichen Mengenrabattes für Großversender (der Konsolidierern verweigert wird).87 

Diskussion 

Die Argumentation, dass in Abhängigkeit der Preiselastizität unterschiedliche Rabatte 

für den Netzzugang gewährt werden sollten, d.h. Ramsey-Boiteux-Preise88 implemen-

tiert werden, ist zumindest aus theoretischer Sicht nachvollziehbar. Ein Ungleichbe-

handlung von Großversendern und Konsolidierern, und damit die Notwendigkeit einer 

Neubewertung der derzeitigen Auslegung des Diskriminierungsverbots in Deutsch-

land89, scheint in Deutschland allerdings aus zwei Gründen nicht sinnvoll: 

Zum einen sind unterschiedliche Preiselastizitäten von Versendergruppen in Abhängig-

keit ihres Sendungsvolumens im Postmarkt nicht empirisch belegt und die Nachfra-

geelastizitäten erscheinen insgesamt sehr gering.90 Damit ist eine wesentliche Voraus-

setzung für theoretische Vorteile von Ramsey-Boiteux-Preisen nicht gegeben. Die An-

                                                
 86  Vgl. Geradin (2011): S. 235ff. 
 87  Vgl. Conseil de la Concurrence (2007). 
 88  Ramsey-Boiteux-Preise ermöglichen eine effiziente, d.h. wohlfahrtsmaximierende, Allokation von 

Fixkosten durch die Preisdiskriminierung zwischen unterschiedlichen Konsumentengruppen invers zu 
deren Nachfrageelastizitäten. Siehe bspw. Tirole (1988): S. 69f.  

 89  Vgl. Bundeskartellamt (2005: S. 36) und Geradin (2011): S. 240f. 
 90  Vgl. Robinson (2007) kommt in einer Übersichtsstudie zu Preiselastizitäten im Postmarkt zur Ein-

schätzung, dass die Nachfrage nach Postdienstleistungen als relativ inelastisch angesehen werden 
kann. 
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wendung von Ramsey-Boiteux-Preisen liefert vor diesem Hintergrund keinen Beitrag 

zur Deckung der Kosten des Universaldienstes. 

Zum anderen ist die französische Argumentation, dass höhere Rabatte für kleine und 

mittlere Versender eine Senkung der Rabatte für die Großversender notwendig ma-

chen, offenkundig nicht auf Deutschland übertragbar. Die Deutsche Post AG hat zwi-

schen 2005 und 2013 dreimal die Rabatte für Teilleistungen erhöht und bietet den 

Netzzugang damit zu Preisen an, die unter den von der BNetzA angeordneten liegen. 

Damit wurden höhere Rabatte für Konsolidier und folglich auch für kleine und mittlere 

Versender gewährt, ohne gleichzeitig die höchsten Rabatte für Großversender zu sen-

ken.  

4.2.4 Konsolidierung als Ausgangspunkt für den Aufbau von Zustellnetzen? 

Hypothese 

Die Einführung von Wettbewerb in vorgelagerten Märkten mittels Netzzugang zu not-

wendigen Einrichtungen („essential facilities“) wird oft auch eine Möglichkeit gesehen, 

Wettbewerb in nachgelagerten Märkten zu fördern. Der Netzzugang kann dabei einen 

Schritt zur Einführung von Wettbewerb auch in jenen Marktsegmenten darstellen, die 

hohe Markteintrittsbarrieren aufweisen.91  

Bezogen auf den Postmarkt wurde vereinzelt die Möglichkeit gesehen, dass Konsolidie-

rer über die Zeit eigene Zustellnetze aufbauen und der Eintritt in den Zustellmarkt durch 

den Netzzugang erleichtert wird.92  

Der grundsätzliche Gedanke dieses „ladder of investment“ (oder „stepping stone“)-

Konzept ist, dass Markteintritte in Netzindustrien zunächst in jenen Marktsegmenten 

gefördert werden sollten, die relativ geringe Investitions- und Markteintrittskosten auf-

weisen. Eintretenden Unternehmen soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, sich 

im Markt zu etablieren und Eigenkapital zu erwirtschaften, um sukzessiv eigene Infra-

strukturen aufzubauen und die „Investitionsleiter“ hinaufzusteigen.93 

Diskussion 

Die im deutschen Markt tätigen Konsolidierer beschränken ihre Tätigkeiten auf die Kon-

solidierung und weitere vorgelagerte Dienstleistungen wie Sendungsdruck oder Post-

stellenmanagement. Sie kooperieren zum Teil mit Zustellunternehmen, die regionale 

Zustellnetze besitzen, aber investieren nicht selbst in eigene Zustellnetze.94  

                                                
 91  Vgl. Crew & Kleindorfer (2008): S. 33. 
 92  Vgl. Ambrosini & Klargaard (2006): S. 192. 
 93  Vgl. Cave & Vogelsang (2003) und Cave (2006). 
 94  Expertengespräche mit Marktteilnehmern.  
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Gleichzeitig haben Wettbewerber im Zustellmarkt (wie bspw. Citipost) eigene Zustell-

netze auf- und ausgebaut, ohne im Konsolidierungsgeschäft tätig zu sein.  

Betrachtet man zudem, dass einige große Konsolidierer im deutschen Postmarkt (bspw 

Deutsche Post InHaus Services GmbH oder PostCon) Tochterfirmen von Zustellunter-

nehmen sind, so kann Konsolidierung nicht als Einstieg in den Wettbewerb mit eigenen 

Zustellnetzen gesehen werden. Die Marktentwicklung vollzog sich hier genau umge-

kehrt. 

Konsolidierung kann also als komplementäre Dienstleistung oder zusätzlicher Ver-

triebskanal für die Zustellunternehmen interpretiert werden, nicht als notweniger erster 

Schritt in den Zustellmarkt. Die Entwicklung im deutschen Briefmarkt seit der Netzöff-

nung für Konsolidierer im Jahr 2005 widerlegt somit die „ladder of investment“-Theorie. 

4.2.5 Konsolidierung als (zusätzlicher) Vertriebskanal?  

Hypothese 

Mit der Netzöffnung für Konsolidierer im Jahr 2005 wurde grundsätzlich Wettbewerb im 

vorgelagerten Markt begünstigt. In der ökonomischen Literatur ist die Einführung eines 

solchen Wettbewerbs vielfältig diskutiert - insbesondere, wenn das (vormals) vertikal 

integrierte Unternehmen weiterhin auf dem vorgelagerten Markt aktiv ist.  

Für ein vertikal integriertes Unternehmen kann ein Anreiz bestehen, den Wettbewerb 

auf den vorgelagerten Märkten aktiv zu fördern, um seinen Gewinn über den nachgela-

gerten Markt zu maximieren. Die positiven Effekte des Wettbewerbs auf dem vorgela-

gerten Markt führen dann dazu, dass die dortigen Gewinnrückgänge durch einen Ge-

winnanstieg im nachgelagerten Markt aufgrund der dortigen Monopolstellung überkom-

pensiert werden.95 Auf den Postmarkt übertragen, kann also ein Anreiz bestehen, den 

Wettbewerb im Konsolidierungsmarkt zu intensiveren, da dieser zu einem Anstieg der 

Gesamtsendungsmenge führt und damit die Gewinne in der Zustellung steigen (die ja 

den größten Teil der Wertschöpfung im Briefmarkt ausmacht). 

Bezieht man in die Betrachtung die Möglichkeit alternativer Zustellnetze ein, wie es in 

Deutschland der Fall ist, so ergeben sich zwei zusätzliche Aspekte. Zum einen kann die 

Tätigkeit des vertikal integrierten Unternehmen auf dem vorgelagerten Markt strategisch 

genutzt werden, um die eigenen Sendungsströme über die Konsolidierungstätigkeit zu 

schützen und auf den Wettbewerb im Zustellsegment zu reagieren. Andererseits be-

steht für Zustellwettbewerber die Möglichkeit, den eigenen Sendungsanteil durch eige-

ne Konsolidierungstätigkeit zu erhöhen und somit die Position im Wettbewerb im nach-

gelagerten Markt auszubauen.96 Diese Vorgehensweise würde entsprechend einen 

                                                
 95  Diese ökonomische Argumentation geht zurück auf die so genannte Chicago School. Vgl. bspw. Pos-

ner (1981). 
 96  Vgl. Ambrosini & Klargaard (2006). 
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Gegenentwurf zur „Ladder of Investment“-Theorie darstellen, da die Unternehmen den 

vorgelagerten Markt dazu nutzen würden, ihre (bereits getätigten) Investitionen im 

nachgelagerten Markt zu amortisieren. 

Die Tätigkeit im vorgelagerten Markt durch Unternehmen, die in beiden Marktsegmen-

ten aktiv sind, kann somit primär als Vertriebskanal für das Produkt im nachgelagerten 

Markt interpretiert werden. Die Konsolidierung dient demnach im Wesentlichen dazu, 

einen größeren Marktanteil für das eigene Zustellsegment zu generieren. 

Diskussion 

In Hinblick auf die Hypothese der Konsolidierung als Vertriebskanal für die Zustellung 

ist festzuhalten, dass die DPAG seit der erzwungenen Netzöffnung für Konsolidierer 

2005 den Wettbewerb im vorgelagerten Markt aktiv fördert. Die Teilleistungsrabatte 

wurden seit 2005 drei Mal freiwillig erhöht und liegen derzeit weit oberhalb der von der 

BNetzA seinerzeit angeordneten Rabatte. Gleichzeitig stieg die konsolidierte Sen-

dungsmenge, die über die DPAG zugestellt wird, stark an. Der Anteil der Wettbewerber 

bei der konsolidierten Sendungsmenge ist mit weniger als 5 Prozent relativ gering. 

Das Argument, dass die Förderung des Wettbewerbs auf dem vorgelagerten Markt 

durch die DPAG zur Gewinnmaximierung aufgrund ihrer faktischen Monopol- bzw. 

marktbeherrschenden Stellung im nachgelagerten Markt führt, erscheint vor dem Hin-

tergrund der Erfahrungen im deutschen Briefmarkt plausibel. 

Auch die Betrachtung der Investitionen anderer Zustellunternehmen im Konsolidie-

rungsmarkt mit dem Ziel, die Sendungsmenge im eigenen Zustellnetz zu steigern, stüt-

zen die Hypothese. Neben der DPAG (Deutsche Post InHaus Services GmbH) bietet 

auch der größte Zustellwettbewerber TNT Post (PostCon) Konsolidierungstätigkeiten 

an.97  

                                                
 97  Anzumerken ist allerdings, dass PostCon die Zustellung über alternative Anbieter nur regional be-

grenzt anbietet. Grund hierfür dürfte wohl die dadurch gewährleistete Laufzeit von E+1 sein, die ein 
kritischer Punkt bei der Wahl der Versender zwischen Zustellung über die DPAG oder alternative Zu-
stellunternehmen darstellt und die Akquise von Kunden für alternative Zustellnetze bisher einschränkt. 
Basierend auf Expertengespräche mit Konsolidierern ist die Laufzeit eines der entscheidenden Krite-
rien der Kunden der Konsolidierer. Laut unserer Gesprächspartner wählten Versender versuchsweise 
die Zustellung über alternative Zustellunternehmen. Aufgrund der höheren Laufzeiten besteht aber ei-
ne Tendenz wieder zur Zustellung über die DPAG mit garantiertem E+1 zurück zu kehren. 
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4.2.6 Netzzugang und Konsolidierung zu Lasten des Zustellwettbewerbs? 

Hypothese 

Die Interaktion zwischen zugangsbasiertem Dienstleistungswettbewerb und infrastruk-

turbasiertem Wettbewerb ist in der ökonomischen Literatur intensiv analysiert und wur-

de in den letzten Jahren vor allem im Kontext von Zugangsregulierung und Investitions-

anreizen im Telekommunikationssektor kontrovers diskutiert.98 Ausgehend von der 

ökonomischen Lehrbuchtheorie führt eine Senkung der Zugangspreise und Intensivie-

rung des auf Netzzugang basierenden Dienstleistungswettbewerbs zu einer Verringe-

rung der Investitionsanreize alternativer Infrastrukturanbieter, da die relative Profitabili-

tät des infrastrukturbasierten Wettbewerbs abnimmt. Empirisch ist dieser Trade-off al-

lerdings umstritten.99 Übertragen auf den Postsektor, ergibt sich die Frage, wie der 

Wettbewerb zwischen Konsolidierern basierend auf Netzzugangsprodukten der DPAG 

auf den Wettbewerb durch alternative Zustellunternehmen wirkt. 

Eine weitere theoretische Überlegung betrifft die Möglichkeit, dass ein vertikal integrier-

tes Unternehmen über die Tätigkeit im vorgelagerten Markt den Wettbewerb im nachge-

lagerten Markt einschränkt. Bezieht man die obigen Überlegungen zur Konsolidierung 

als Vertriebskanal mit ein, so stellt eine Förderung des Konsolidierungswettbewerbs 

auch eine potenzielle Verdrängungsstrategie gegenüber dem Zustellwettbewerb dar. 

Bei Gewährung ausreichend hoher Teilleistungsrabatte würde die Zustellung für alter-

native Anbieter unrentabel im Vergleich zur Zustellung über den Netzzugang der 

DPAG. Dadurch bestünde die Gefahr einer Re-Monopolisierung des nachgelagerten 

Marktes durch den Austritt von Zustellwettbewerber mit der Folge, dass zukünftig die 

Teilleistungsentgelte wieder ansteigen könnten. 

Diskussion 

Betrachtet man die Zusammensetzung der Gesamtsendungsmenge in Deutschland seit 

2005 (vgl. Abschnitt 2.2), so ist ein stetiger Anstieg der auf Netzzugang basierenden 

konsolidierten Sendungen beobachtbar, während die Sendungsmenge im Zustellwett-

bewerb eher stagniert. Zwar bietet die verfügbare Datenbasis keine klare empirische 

Evidenz, jedoch deutet die Entwicklung der Sendungsmengen und -anteile darauf hin, 

dass die DPAG ihre Teilleistungspreise seit 2008 auch mit dem Ziel gesenkt hat, dem 

Wettbewerb in der Zustellung die Stirn zu bieten. Die Stagnation beim Zustellwettbe-

werb seit 2008 scheint daher, zumindest zum Teil, in der Intensivierung des Dienstleis-

tungswettbewerbs und der Erhöhung der Teilleistungsrabatte begründet zu sein. 

                                                
 98  Vgl. Valletti (2003). 
 99  Die Diskussion über die Effekte von Zugangspreisen auf die Investitionstätigkeiten ist vor allem im 

Telekommunikationssektor stark ausgeprägt, bspw. in Zusammenhang mit den regulierten Zugangs-
preisen zur Telefoninfrastruktur und den Investitionen in alternative Zugangstechnologien wie dem 
Kabelnetzwerk. Für eine Übersicht über theoretische und empirische Studie zu diesem Thema siehe 
Cambini & Jiang (2009). 
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Beobachtbar sind aber auch Kooperationen zwischen Konsolidierern und Zustellwett-

bewerbern, so dass die einfache Darstellung eines Trade-off zwischen Dienstleistungs- 

und Infrastrukturwettbewerb nicht vollständig überzeugt. Vielmehr liegt eine komple-

mentäre Beziehung zwischen Konsolidierung und Zustellwettbewerb vor. Dies liegt un-

ter anderem in der Funktion von Konsolidierung als Vertriebskanal, der es Zustellunter-

nehmen ermöglicht, einen Teil der Sendungsmenge zukünftig in das eigene Zustellnetz 

zu leiten und damit auch potenziell positiv auf den Zustellwettbewerb zu wirken.  

Hinsichtlich der Gefahr einer Verdrängungsstrategie ist zumindest auffällig, das die 

DPAG einen Strategiewechsel bei der Gewährung des Netzzugangs vollzogen hat. 

Wurde der Zugang zu Teilleistungen für Konsolidierer vor 2005 abgelehnt und erst 

durch die Entscheidung des OLG Düsseldorf100 erzwungen, so erhöhte die DPAG kurz 

vor der vollständigen Marktöffnung 2008 freiwillig die Teilleistungsrabatte und begann 

damit, ihre Teilleistungsprodukte aktiver zu bewerben.101 Hinter dieser Förderung des 

Konsolidierungswettbewerbs (und der Zustellung über die eigenen Netzzugangsproduk-

te) kann auch eine Verdrängungsabsicht gegenüber dem Zustellwettbewerb gesehen 

werden. Ob hierbei allerdings ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor-

liegt oder die erwünschte Folge des Wettbewerbs, kann hier nicht abschließend bewer-

tet werden. 

4.3 Beurteilung des Konsolidierungswettbewerbs  

Aus Verbrauchersicht sind die Tätigkeiten der Konsolidierer im deutschen Briefmarkt 

zunächst grundsätzlich positiv zu sehen. Die Erhöhung des Anteils von konsolidierten 

Sendungen führt dazu, dass zumindest in der statischen Betrachtung ein positiver Ef-

fekt besteht, da mehr Versender von geringeren Preisen durch (zusätzliche) Rabatte 

profitieren. Zudem erhöhen Konsolidierer im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeiten die 

Transparenz im Markt und können damit die Such- und Transaktionskosten der Ver-

sender senken. 

Die auf Erfahrungen in den USA basierenden Erwartungen hinsichtlich des Einflusses 

von sendungsvorbereitenden Tätigkeiten auf die Gesamtsendungsmenge konnten nicht 

erfüllt werden. Basierend auf der Entwicklung der Briefmengen in Deutschland seit 

2005 sehen wir keine klare Evidenz für einen positiven Mengeneffekt von Konsolidie-

rung. Es bleibt aber anzumerken, dass die Stagnation der Sendungsmenge in Deutsch-

land in diesem Zeitraum angesichts der grundsätzlichen Tendenz zu sinkenden Sen-

dungsmengen, evtl. auch auf kompensierende positive Effekte von Konsolidierung zu-

rückzuführen ist. 

Die vor allem in Frankreich diskutierten negativen Effekte von Konsolidierung, das näm-

lich Konsolidierung zu Arbitrage führe, es keine positiven Mengeneffekte gebe, und 

                                                
100  Vgl. OLG Düsseldorf (2005). 
101  Vgl. Dieke et al. (2010): S. 48. 
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letztlich die Finanzierbarkeit des Universaldienstes gefährde, erscheinen auf Deutsch-

land übertragen nicht nachvollziehbar. Dieser Logik folgend wäre zu erwarten, dass die 

DPAG infolge zunehmender Nutzung von Teilleistungen und damit „verlorenen“ Umsat-

zes ihre (Teilleistungs-) Preise seit 2005 hätte erhöhen müssen. Tatsächlich aber wur-

den die Teilleistungsrabatte von der DPAG seit 2005 mehrfach erhöht und die Teilleis-

tungspreise liegen heute erheblich unter dem vormals angeordneten Niveau.  

Die bisherige Wirkung von Konsolidierung auf den Wettbewerb durch Zustellunterneh-

men ist eher kritisch zu sehen. Die steigenden Teilleistungsrabatte führten zwar zu ei-

nem Anstieg der konsolidierten Sendungsmenge, hemmen aber augenscheinlich die 

Entwicklung der Sendungsmengen im Zustellwettbewerb. Hierbei ist zweierlei anzu-

merken. Einerseits ist vorstellbar, dass beide Wettbewerbsarten nicht zwangsläufig 

Substitute darstellen. Vielmehr erhoffen sich die Zustellwettbewerber zukünftig auch 

komplementäre Effekte, etwa durch eine Erhöhung der Sendungsmenge, die durch die 

Konsolidierer in ihre Zustellnetze geleitet wird. Andererseits scheint die positive Ent-

wicklung des Konsolidierungswettbewerbs bisher klar zu Lasten des Zustellwettbe-

werbs zu gehen. Dies ist insofern problematisch, als dass die aktive Förderung des 

Netzzugang und niedriger Teilleistungsentgelte eine Verdrängungsstrategie seitens der 

DPAG darstellen könnte. Hier besteht die potenzielle Gefahr, dass es zu einer Re-

Monopolisierung des Zustellsegments und zukünftig auch wieder zu steigenden Teilleis-

tungsentgelten kommen könnte. 
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5 Schlussfolgerungen 

Seit der Verpflichtung der DPAG im Jahr 2005, auch Konsolidierern Zugang zu Teilleis-

tungen anzubieten, ist der Anteil der konsolidierten Sendungsmenge stetig gestiegen. 

Die bei der DPAG aufgelieferten konsolidierten Sendungen erreichten mit ca. 1,7 Mrd. 

Sendungen und einem Marktanteil von ca. 10 Prozent im Jahr 2011 ein ähnliches Vo-

lumen wie das der durch Wettbewerber der DPAG direkt zugestellten Sendungen. 

Maßgeblich für diese Entwicklung ist neben dem diskriminierungsfreien Zugang für 

Konsolidierer auch die stufenweise und deutliche Erhöhung der Teilleistungsrabatte seit 

Ende 2007. Interessant ist der offensichtliche Strategiewechsel der DPAG hinsichtlich 

des Netzzugangs; Während der Netzzugang für Konsolidierer im Jahre 2005 durch die 

Entscheidung des Kartellamtes erzwungen werden musste, erfolgte anschließend eine 

Erhöhung der Teilleistungsrabatte auf freiwilliger Basis. Mit maximalen Rabatten von bis 

zu 38 Prozent sind diese heute fast doppelt so hoch wie 2005. Zudem wurden die benö-

tigten Mindestmengen zur Wahrnehmung der Rabatte gesenkt und die DPAG vermar-

ket mittlerweile aktiv ihre Teilleistungsprodukte. Auffällig ist dabei, dass die ersten Ra-

batterhöhungen zeitlich mit der vollständigen Marktöffnung Anfang 2008 einhergingen. 

Dies sehen wir als Reaktion der DPAG auf den zunehmenden Wettbewerb durch alter-

native Zustellunternehmen. 

Im internationalen Vergleich gewährt die Deutsche Post relativ weitgehenden Zugang 

zu ihrem Netz. Sie gewährt Rabatte für den Zugang zum BZA und zum BZE. Einen An-

trag auf Zugang zum ZSP wurde von der Bundesnetzagentur abgelehnt. Die Vorsortie-

rung von Sendungen ist bis auf Postleitzahl zugelassen. In Großbritannien und den 

USA gibt es sogar Rabatte für eine weitergehende Sortierung bis auf Gangfolge. In 

Deutschland wird dies jedoch von den Marktteilnehmern nicht gefordert. Bezüglich des 

Preisniveaus hat Deutschland mit die niedrigsten Netzzugangspreise für Werbesen-

dungen. Für andere Brief-Netzzugangspreise liegt Deutschland im Mittelfeld des inter-

nationalen Vergleichs. Auch die Höhe der von der Deutschen Post gewährten Rabatte 

auf das Basisprodukt (Standardporto) liegen im internationalen Vergleich im Mittelfeld. 

Die Nutzung von Teilleistungen der Deutschen Post ist stetig gewachsen und liegt nun 

im Bereich anderer europäischer Märkte. 

Konsolidierer bewirkten im deutschen Briefmarkt bisher positive Effekte: Die Erhöhung 

der konsolidierten Sendungsmenge hat einen grundsätzlich positiven Effekt für die 

Nachfrage, da mehr Versender von geringeren Preisen durch (zusätzliche) Rabatte 

profitieren. Allerdings existiert keine klare Evidenz für einen positiven Effekt von Konso-

lidierung auf die Gesamtsendungsmenge. Es bleibt aber anzumerken, dass die Stagna-

tion der Sendungsmenge in Deutschland angesichts der grundsätzlichen Tendenz zu 

sinkenden Sendungsmengen, evtl. auch durch kompensierende positive Effekte von 

Konsolidierung zu erklären ist. 

Die Gewährung von Netzzugang, insbesondere für Konsolidierer, und die freiwillige 

Erhöhung der Teilleistungsrabatte der DPAG führten zu einer Veränderung der Markt-
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entwicklung im deutschen Postmarkt. Einerseits ist seit der erzwungenen Netzöffnung 

im Jahr 2005 eine stetige Zunahme der konsolidierten Sendungsmengen zu beobach-

ten, andererseits stagniert seitdem die Sendungsmenge im Zustellwettbewerb.  

Hieraus kann zunächst einmal ein negativer Zusammenhang zwischen beiden Wettbe-

werbsarten abgeleitet werden. Gleichzeitig ergibt sich daraus aber auch die grundsätz-

liche Möglichkeit für Zustellwettbewerber, mittels Konsolidierung die eigenen Sen-

dungsströme zu vergrößern, indem Kooperationen mit den Konsolidierern eingegangen 

und ausgebaut werden. Den größten Mehrwert der Konsolidierung sehe wir darin, dass 

kleinere und mittlere Versender stärker an den Teilleistungsrabatten der DPAG partizi-

pieren können. Konsolidierer erhöhen die Transparenz im Markt hinsichtlich möglicher 

Rabatte und Zustellalternativen und senken damit Such- und Transaktionskosten. 

Die vor allem in Frankreich diskutierten negativen Effekte von Konsolidierung aufgrund 

von Arbitrage und der Möglichkeit, dass alle Versender die höchsten Rabatte durch 

Konsolidierung nutzen können, erscheinen für Deutschland nicht nachvollziehbar. Im 

Gegenteil: Die Deutsche Post hat seit 2005 die Teilleistungsrabatte mehrmals freiwillig 

erhöht, ohne dass es zu den prognostizierten negativen Effekten auf die Gesamtsen-

dungsmenge kam. 

Implikationen für die deutsche Regulierungspraxis 

Basierend auf den Ergebnissen des internationalen Vergleichs von Netzzugangspro-

dukten und –preisen, der Befragung von Marktteilnehmern sowie der Diskussion mögli-

cher Vor- und Nachteile von Konsolidierung kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine 

weitergehende Netzzugangsregulierung in Deutschland derzeit nicht notwendig ist: 

 Die Interviews mit Marktteilnehmern ergeben keine konkreten Bedürfnisse sei-

tens der Konsolidierer und Wettbewerber nach einer Erweiterung des Netzzu-

gangs. 

 Der internationale Vergleich zeigt, dass Deutschland bezüglich der Konditionen, 

Preise und Nutzung von Netzzugang im Mittelfeld der untersuchten Länder liegt. 

Die Diskussion möglicher Vor- und Nachteile von Konsolidierung zeigt, dass Konsolidie-

rung bisher eine Reihe positiver Effekte auf den deutschen Briefmarkt hatte. Die Dis-

kussion zeigte aber auch, dass zu geringe Teilleistungsrabatte die Gefahr einer Ver-

drängung des Zustellwettbewerbs beinhalten. Daraus ergeben sich zwar keine unmit-

telbaren Argumente für eine Rückkehr zur Ex-ante-Regulierung für Teilleistung, jedoch 

erscheint eine Verschärfung der Ex-post-Aufsicht angeraten, bspw. durch eine im Post-

gesetz verankerte, explizite Vorlagepflicht der DPAG von Teilleistungsverträgen und 

Kostenunterlagen bei Veränderungen der Teilleistungsentgelte und -konditionen. 
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